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 Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes
 (Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz)

 A.  Problem und Ziel

 Das  Terrorismusbekämpfungsgesetz  vom  9.  Januar  2002  (BGBl.  I  S.  361,
 3142)  befristet  bestimmte  Regelungen,  da  über  deren  Fortgeltung  oder  Ände-
 rungen  erst  auf  Grund  einer  Evaluierung  entschieden  werden  sollte  (Artikel  22
 Abs.  2  und  3  des  Terrorismusbekämpfungsgesetzes).  Das  vorliegende  Gesetz
 zieht  die  Konsequenzen  aus  der  durchgeführten  Evaluierung.  Zudem  erfolgen
 weitere  Verbesserungen  der  betreffenden  Regelungen  und  sonstige  Änderun-
 gen, für die ein spezielles Gesetzesvorhaben nicht angemessen wäre.

 B.  Lösung

 Aufgreifen der Evaluierungsergebnisse und sonstiger Praxiserfahrung:

 ●  Die  befristeten  Regelungen  werden  durch  weitere  Befristung  um  wiederum
 fünf Jahre beibehalten.

 ●  Die  Auskunftsrechte  werden  entsprechend  dem  unterschiedlichen  Eingriffs-
 gewicht  differenzierter  gestaltet  und  in  Voraussetzungen  und  Verfahren  ent-
 sprechend  angepasst,  um  sie  bei  Wahrung  datenschutzrechtlicher  Belange
 effektiver zu gestalten.

 ●  Die  bei  den  Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  2  bis  4  des  Bundesverfassungs-
 schutzgesetzes  (BVerfSchG)  bewährten  Befugnisse  werden  auch  für  die
 Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  1  BVerfSchG  eingeräumt,  insoweit  allerdings
 auf volksverhetzende und militante Bestrebungen beschränkt.

 ●  Die  beim  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  (BfV)  bewährten  Auskunfts-
 rechte  erhalten  ebenso  der  Militärische  Abschirmdienst  (MAD),  der  die  Ver-
 fassungsschutzaufgaben  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  der
 Verteidigung  wahrnimmt,  und  der  Bundesnachrichtendienst  (BND),  der  zur
 Auslandsaufklärung  unter  Umständen  auch  auslandsbezogene  Sachverhalte
 in Deutschland klären muss.

 ●  Die  Nachrichtendienste  können  Auskünfte  zu  Fahrzeug-  und  Halterdaten
 aus dem Zentralen Fahrzeugregister auch automatisiert abrufen.

 ●  Sie  erhalten  die  Ausschreibungsmöglichkeit  nach  dem  Schengener  Durch-
 führungsübereinkommen.

 ●  Die  Löschungsprüffristen  des  BND  werden  an  seine  speziellen  Aufgaben
 angepasst.

 ●  Die  bisherige  Befugnis  zur  zollamtlichen  Sicherstellung  bei  Geldwäschever-
 dacht wird auf Fälle des Terrorismusfinanzierungsverdachts übertragen.
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C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen

 Die  teilweise  Vereinfachung  der  Auskunftsverfahren  der  Nachrichtendienste
 führt  zu  einer  dauerhaften,  derzeit  noch  nicht  quantifizierbaren  Minderung  des
 Aufwands  im  Bundeskanzleramt  und  Bundesministerium  des  Innern  sowie
 beim BfV, dem MAD und dem BND sowie der G  10-Kommission.

 Zur  Einrichtung  der  technischen  Infrastruktur  für  Ausschreibungen  nach  §  17
 Abs.  3 BVerfSchG entstehen Kosten in Höhe von ca. 60  000 Euro.

 Die  Einführung  des  automatisierten  Abrufverfahrens  für  die  Nachrichten-
 dienste  wird  im  Kraftfahrt-Bundesamt  (KBA)  zu  einem  vorübergehenden,  in  der
 Höhe  zu  vernachlässigenden  Mehraufwand  führen.  Bei  den  Nachrichtendiens-
 ten  entstehen  für  die  Einrichtung  von  Kopfstellen  mit  Online-Zugriff  Kosten
 in  Höhe  von  jeweils  ca.  10  000  Euro  und  geringe  laufende  Kosten  pro  Jahr.
 Diesen  Kosten  stehen  nicht  näher  bezifferbare  Entlastungen  bei  BfV,  MAD,
 BND  sowie  KBA  durch  den  Wegfall  des  Bearbeitungsaufwandes  konventionel-
 ler  Anfragen  –  einschließlich  Nachfragen  bei  unklaren  Abfrageergebnissen  –
 gegenüber.

 Die  gesamten  belastenden  Wirkungen  für  die  öffentlichen  Haushalte  werden  zu
 gering ausfallen, um mittelbar preisrelevante Effekte zu generieren.

 E.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  mittelständischen  Unternehmen,  entstehen  allen-
 falls  geringfügige  zusätzliche  Kosten.  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  und
 das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht  zu
 erwarten.
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Anlage  1
 Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes
 (Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz)
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes

 Das  Bundesverfassungsschutzgesetz  vom  20.  Dezember
 1990  (BGBl.  I  S.  2954,  2970),  zuletzt  geändert  durch  Arti-
 kel  2  des  Gesetzes  vom  21.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1818),
 wird wie folgt geändert:

 1.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  3  wird  das  Wort  „Bundesministers“
 durch das Wort „Bundesministeriums“ ersetzt.

 b)  Die Absätze 5 bis 12 werden aufgehoben.

 c)  Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 5.

 2.  Nach §  8 wird folgender §  8a eingefügt:

 „§  8a
 Besondere Auskunftsverlangen

 „(1)  Das  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  darf  im
 Einzelfall  bei  denjenigen,  die  geschäftsmäßig  Post-
 dienstleistungen  oder  Teledienste  erbringen  oder  daran
 mitwirken,  Auskunft  über  Daten  einholen,  die  für  die
 Begründung,  inhaltliche  Ausgestaltung,  Änderung  oder
 Beendigung  eines  Vertragsverhältnisses  über  Postdienst-
 leistungen  oder  Teledienste  gespeichert  worden  sind,  so-
 weit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

 (2)  Das  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  darf  im
 Einzelfall Auskunft einholen bei

 1.  Luftfahrtunternehmen  zu  Namen  und  Anschriften  des
 Kunden  sowie  zur  Inanspruchnahme  und  den  Um-
 ständen  von  Transportleistungen,  insbesondere  zum
 Zeitpunkt  von  Abfertigung  und  Abflug  und  zum  Bu-
 chungsweg,

 2.  Kreditinstituten,  Finanzdienstleistungsinstituten  und
 Finanzunternehmen  zu  Konten,  Konteninhabern  und
 sonstigen  Berechtigten  sowie  weiteren  am  Zahlungs-
 verkehr  Beteiligten  und  zu  Geldbewegungen  und
 Geldanlagen,  insbesondere  über  Kontostand  und
 Zahlungsein- und Ausgänge,

 3.  denjenigen,  die  geschäftsmäßig  Postdienstleistungen
 erbringen  oder  daran  mitwirken,  zu  den  Umständen
 des Postverkehrs,

 4.  denjenigen,  die  geschäftsmäßig  Telekommunika-
 tionsdienste  erbringen  oder  daran  mitwirken,  zu  Ver-
 kehrsdaten  nach  §  96  Abs.  1  Nr.  1  bis  4  des  Tele-
 kommunikationsgesetzes  und  sonstigen  zum  Aufbau
 und  zur  Aufrechterhaltung  der  Telekommunikation
 notwendigen Verkehrsdaten und

 5.  denjenigen,  die  geschäftsmäßig  Teledienste  erbringen
 oder daran mitwirken, zu

 a)  Merkmalen  zur  Identifikation  des  Nutzers  eines
 Teledienstes,

 b)  Angaben  über  Beginn  und  Ende  sowie  über  den
 Umfang der jeweiligen Nutzung und

 c)  Angaben  über  die  vom  Nutzer  in  Anspruch  ge-
 nommenen Teledienste,

 soweit  dies  zur  Aufklärung  von  Bestrebungen  oder  Tä-
 tigkeiten  erforderlich  ist,  die  die  in  §  3  Abs.  1  genannten
 Schutzgüter  schwerwiegend  gefährden.  Im  Falle  des  §  3
 Abs.  1  Nr.  1  gilt  dies  nur  für  Bestrebungen,  die  bezwe-
 cken oder auf Grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind,

 1.  zu  Hass  oder  Willkürmaßnahmen  gegen  Teile  der  Be-
 völkerung  aufzustacheln  oder  deren  Menschenwürde
 durch  Beschimpfen,  böswilliges  Verächtlichmachen
 oder  Verleumden  anzugreifen  und  dadurch  die  Be-
 reitschaft  zur  Anwendung  von  Gewalt  zu  fördern  und
 den öffentlichen Frieden zu stören oder

 2.  Gewalt  anzuwenden  oder  vorzubereiten  einschließ-
 lich  dem  Befürworten,  Hervorrufen  oder  Unterstüt-
 zen  von  Gewaltanwendung,  auch  durch  Unterstützen
 von  Vereinigungen,  die  Anschläge  gegen  Personen
 oder  Sachen  veranlassen,  befürworten  oder  androhen.

 (3)  Anordnungen  nach  Absatz  2  dürfen  sich  nur  gegen
 Personen richten, bei denen

 1.  tatsächliche  Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  sie
 die  schwerwiegenden  Gefahren  nach  Absatz  2  nach-
 drücklich fördern oder

 2.  auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist

 a)  bei  Auskünften  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  1,  2  und
 5,  dass  sie  die  Leistung  für  eine  Person  nach
 Nummer 1 in Anspruch nehmen, oder

 b)  bei  Auskünften  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  3  und  4,
 dass  sie  für  eine  Person  nach  Nummer  1  be-
 stimmte  oder  von  ihr  herrührende  Mitteilungen
 entgegennehmen  oder  weitergeben,  oder  im  Falle
 des  Absatzes  2  Satz  1  Nr.  4,  dass  eine  Person  nach
 Nummer 1 ihren Anschluss benutzt.

 (4)  Die  Zuständigkeit  für  Anordnungen  nach  Absatz  2
 Satz  1  Nr.  1  ist  in  einer  Dienstvorschrift  zu  regeln,  die
 der  Zustimmung  des  Bundesministeriums  des  Innern  be-
 darf.  Anordnungen  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  2  bis  5  wer-
 den  vom  Behördenleiter  oder  seinem  Vertreter  schriftlich
 beantragt  und  begründet.  Im  Falle  der  Auskunft  nach
 Nummer  2  kann  der  Antrag  auch  von  einem  Bediens-
 teten  des  Bundesamtes  für  Verfassungsschutz  gestellt
 werden,  der  die  Befähigung  zum  Richteramt  hat.  Zustän-
 dig  für  Anordnung  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  2  bis  5  ist
 das  vom  Bundeskanzler  beauftragte  Bundesministerium.
 Die  Anordnung  einer  Auskunft  über  künftig  anfallende
 Daten  ist  auf  höchstens  drei  Monate  zu  befristen.  Die
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Verlängerung  dieser  Anordnung  um  jeweils  nicht  mehr
 als  drei  Monate  ist  auf  Antrag  zulässig,  soweit  die
 Voraussetzungen  der  Anordnung  fortbestehen.  Anord-
 nungen  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  2  hat  das  Bundesamt
 für  Verfassungsschutz  dem  Betroffenen  mitzuteilen,  so-
 bald  eine  Gefährdung  des  Zweckes  des  Eingriffs  aus-
 geschlossen werden kann.

 (5)  Über  Anordnungen  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  3
 bis  5  unterrichtet  das  nach  Absatz  4  Satz  4  zuständige
 Bundesministerium  monatlich  die  G  10-Kommission
 (§  1  Abs.  2  des  Artikel  10-Gesetzes)  vor  deren  Vollzug.
 Bei  Gefahr  im  Verzug  kann  es  den  Vollzug  der  Entschei-
 dung  auch  bereits  vor  der  Unterrichtung  der  Kommis-
 sion  anordnen.  Die  G  10-Kommission  prüft  von  Amts
 wegen  oder  auf  Grund  von  Beschwerden  die  Zulässig-
 keit  und  Notwendigkeit  der  Einholung  von  Auskünften.
 §  15  Abs.  5  des  Artikel  10-Gesetzes  ist  mit  der  Maßgabe
 entsprechend  anzuwenden,  dass  die  Kontrollbefugnis
 der  Kommission  sich  auf  die  gesamte  Erhebung,  Ver-
 arbeitung  und  Nutzung  der  nach  Absatz  2  Nr.  3  bis  5
 erlangten  personenbezogenen  Daten  erstreckt.  Entschei-
 dungen  über  Auskünfte,  die  die  G  10-Kommisison  für
 unzulässig  oder  nicht  notwendig  erklärt,  hat  das  Bun-
 desministerium  unverzüglich  aufzuheben.  Die  Daten
 unterliegen  in  diesem  Falle  einem  absoluten  Verwen-
 dungsverbot und sind unverzüglich zu löschen.

 Für  die  Verarbeitung  der  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  3
 bis  5  erhobenen  Daten  ist  §  4  des  Artikel  10-Gesetzes
 entsprechend  anzuwenden.  §  12  Abs.  1  und  3  des  Ar-
 tikel 10-Gesetzes findet entsprechende Anwendung.

 (6)  Das  nach  Absatz  4  Satz  4  zuständige  Bundesmi-
 nisterium  unterrichtet  im  Abstand  von  höchstens  sechs
 Monaten  das  Parlamentarische  Kontrollgremium  über
 Anordnungen  nach  Absatz  2;  dabei  ist  insbesondere  ein
 Überblick  über  Anlass,  Umfang,  Dauer,  Ergebnis  und
 Kosten  der  im  Berichtszeitraum  durchgeführten  Maß-
 nahmen  zu  geben.  Das  Gremium  erstattet  dem  Deut-
 schen  Bundestag  jährlich  einen  Bericht  über  die  Durch-
 führung  sowie  Art,  Umfang  und  Anordnungsgründe  der
 Maßnahmen;  dabei  sind  die  Grundsätze  des  §  5  Abs.  1
 des Kontrollgremiumgesetzes zu beachten.

 (7)  Anordnungen  sind  dem  Verpflichteten  insoweit
 schriftlich  mitzuteilen,  als  dies  erforderlich  ist,  um  ihm
 die  Erfüllung  seiner  Verpflichtung  zu  ermöglichen.  An-
 ordnungen  und  übermittelte  Daten  dürfen  dem  Betroffe-
 nen  oder  Dritten  vom  Verpflichteten  nicht  mitgeteilt
 werden.

 (8)  Die  Befugnisse  nach  Absatz  2  Satz  1  Nr.  3  bis  5
 stehen  den  Verfassungsschutzbehörden  der  Länder  nur
 dann  zu,  wenn  das  Verfahren  sowie  die  Beteiligung  der
 G  10-Kommission,  die  Verarbeitung  der  erhobenen  Da-
 ten  und  die  Mitteilung  an  den  Betroffenen  gleichwertig
 wie  in  Absatz  5  und  ferner  eine  Absatz  6  gleichwertige
 parlamentarische  Kontrolle  sowie  eine  Verpflichtung  zur
 Berichterstattung  über  die  durchgeführten  Maßnahmen
 an  das  Parlamentarische  Kontrollgremium  des  Bundes
 unter  entsprechender  Anwendung  des  Absatzes  6  Satz  1,
 zweiter  Halbsatz  für  dessen  Berichte  nach  Absatz  6  Satz  2
 durch  den  Landesgesetzgeber  geregelt  ist.  Die  Verpflich-
 tungen  zur  gleichwertigen  parlamentarischen  Kontrolle

 nach  Absatz  6  gelten  auch  für  die  Befugnisse  nach  Ab-
 satz 2 Nr.  1 und 2.

 (9)  Das  Grundrecht  des  Brief-,  Post-  und  Fernmelde-
 geheimnisses  (Artikel  10  des  Grundgesetzes)  wird  nach
 Maßgabe  des  Absatzes  2  Satz  1  Nr.  3  bis  5  und  der  Ab-
 sätze 3 bis 5 und 8 eingeschränkt.“

 3.  §  9 Abs.  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Das  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  darf  unter
 den  Voraussetzungen  des  §  8a  Abs.  2  technische  Mittel
 zur  Ermittlung  des  Standortes  eines  aktiv  geschalteten
 Mobilfunkendgerätes  oder  zur  Ermittlung  der  Geräte-
 oder  Kartennummer  einsetzen.  Die  Maßnahme  ist  nur
 zulässig,  wenn  ohne  Einsatz  technischer  Mittel  nach
 Satz  1  die  Ermittlung  des  Standortes  oder  die  Ermittlung
 der  Geräte-  oder  Kartennummer  aussichtslos  oder  we-
 sentlich  erschwert  ist.  Sie  darf  sich  nur  gegen  die  in  §  8a
 Abs.  3  Nr.  1  und  2  Buchstabe  b  bezeichneten  Personen
 richten.  Für  die  Verarbeitung  der  Daten  ist  §  4  des  Arti-
 kel  10-Gesetzes  entsprechend  anzuwenden.  Personenbe-
 zogene  Daten  eines  Dritten  dürfen  anlässlich  solcher
 Maßnahmen  nur  erhoben  werden,  wenn  dies  aus  techni-
 schen  Gründen  zur  Erreichung  des  Zwecks  nach  Satz  1
 unvermeidbar  ist.  Sie  unterliegen  einem  absoluten  Ver-
 wendungsverbot  und  sind  nach  Beendigung  der  Maß-
 nahme  unverzüglich  zu  löschen.  §  8a  Abs.  4  bis  6  gilt
 entsprechend.  Das  Grundrecht  des  Brief-,  Post-  und
 Fernmeldegeheimnisses  (Artikel  10  des  Grundgesetzes)
 wird insoweit eingeschränkt.“

 4.  §  17 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  2  werden  die  Wörter  „der  Bun-
 desminister  des  Innern“  durch  die  Wörter  „das  Bun-
 desministerium  des  Innern  im  Benehmen  mit  dem
 Bundeskanzleramt  und  dem  Bundesministerium  der
 Verteidigung“  und  in  Absatz  2  Satz  3  wird  das  Wort
 „Er“ durch das Wort „Es“ ersetzt.

 b)  Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Soweit  dies  für  die  Erfüllung  der  Aufgaben
 des  Bundesamtes  für  Verfassungsschutz,  des  Militäri-
 schen  Abschirmdienstes  und  des  Bundesnachrichten-
 dienstes  erforderlich  ist,  können  diese  Behörden  eine
 Person  oder  eine  in  Artikel  99  Abs.  1  des  Schengener
 Durchführungsübereinkommens  vom  19.  Juni  1990
 (BGBl.  1990  II  S.  1013)  genannte  Sache  im  polizei-
 lichen  Informationssystem  zur  Mitteilung  über  das
 Antreffen  ausschreiben,  wenn  die  Voraussetzungen
 des  Artikels  99  Abs.  3  des  Schengener  Durchfüh-
 rungsübereinkommens  sowie  tatsächliche  Anhalts-
 punkte  für  einen  grenzüberschreitenden  Verkehr  vor-
 liegen.  Im  Falle  des  Antreffens  kann  die  um  Mittei-
 lung  ersuchte  Stelle  der  ausschreibenden  Behörde  In-
 formationen  gemäß  Artikel  99  Abs.  4  des  Schengener
 Durchführungsübereinkommens  übermitteln.  Aus-
 schreibungen  ordnet  der  Behördenleiter,  sein  Vertre-
 ter  oder  ein  dazu  besonders  beauftragter  Bediensteter,
 der  die  Befähigung  zum  Richteramt  hat,  an.  Die  Aus-
 schreibung  ist  auf  höchstens  sechs  Monate  zu  befris-
 ten  und  kann  wiederholt  angeordnet  werden.  Liegen
 die  Voraussetzungen  für  die  Ausschreibung  nicht
 mehr  vor,  ist  der  Zweck  der  Maßnahme  erreicht  oder
 zeigt  sich,  dass  er  nicht  erreicht  werden  kann,  ist  die
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Ausschreibung  unverzüglich  zu  löschen.  §  8a  Abs.  6
 gilt  mit  der  Maßgabe  entsprechend,  dass  an  die  Stelle
 des  nach  §  8a  Abs.  4  Satz  4  zuständigen  Bundesmi-
 nisteriums  für  Ausschreibungen  durch  den  Militäri-
 schen  Abschirmdienst  das  Bundesministerium  der
 Verteidigung  und  für  Ausschreibungen  durch  den
 Bundesnachrichtendienst das Bundeskanzleramt tritt.“

 5.  §  18 Abs. 1a Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Die  Übermittlung  dieser  personenbezogenen  Daten  an
 ausländische  öffentliche  Stellen  sowie  an  über-  und  zwi-
 schenstaatliche  Stellen  nach  §  19  Abs.  3  unterbleibt  auch
 dann,  wenn  überwiegende  schutzwürdige  Belange  Drit-
 ter  entgegenstehen.  Vor  einer  Übermittlung  nach  §  19
 Abs.  3  ist  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge
 zu  beteiligen.  Für  diese  Übermittlungen  des  Bundesam-
 tes  für  Verfassungsschutz  gilt  §  8a  Abs.  6  entsprechend.“

 6.  §  19 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  das  Wort  „Behörden“  durch
 die Wörter „öffentliche Stellen“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 Satz 8 wird aufgehoben.

 c)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Absatz  4  findet  keine  Anwendung,  wenn  per-
 sonenbezogene  Daten  zum  Zweck  von  Datenerhe-
 bungen nach §  8 Abs.  1 Satz 2 übermittelt werden.“

 7.  In  §  2  Abs.  1  Satz  2  wird  das  Wort  „Bundesminister“
 durch  das  Wort  „Bundesministerium“,  in  §  14  Abs.  1
 Satz  1  wird  das  Wort  „Bundesministers“  durch  das  Wort
 „Bundesministeriums“,  in  §  15  Abs.  4  Satz  4,  §  16
 Abs.  1  und  2  Satz  1  werden  jeweils  die  Wörter  „der
 Bundesminister“  und  „den  Bundesminister“  durch  die
 Wörter „das Bundesministerium“ ersetzt.

 Artikel 2

 Änderung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes

 Artikel  22  Abs.  2  und  3  des  Terrorismusbekämpfungs-
 gesetzes  vom  9.  Januar  2002  (BGBl.  I  S.  361,  3142)  wird
 aufgehoben.  Das  Grundrecht  des  Brief-,  Post-  und  Fernmel-
 degeheimnisses  (Artikel  10  des  Grundgesetzes)  wird  inso-
 weit eingeschränkt.

 Artikel 3

 Änderung des MAD-Gesetzes

 Das  MAD-Gesetz  vom  20.  Dezember  1990  (BGBl.  I
 S.  2954,  2977),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  8  des  Geset-
 zes  vom  22.  April  2005  (BGBl.  I  S.  1106),  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  §  4  Abs.  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „13“  durch  die  An-
 gabe „5“ ersetzt.

 2.  Nach §  4 wird folgender §  4a eingefügt:

 „§  4a
 Besondere Auskunftsverlangen

 §  8a  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes  ist  mit  der
 Maßgabe  entsprechend  anzuwenden,  dass  an  die  Stelle
 der  schwerwiegenden  Gefährdung  der  in  §  3  Abs.  1  des

 Bundesverfassungsschutzgesetzes  genannten  Schutzgü-
 ter  die  schwerwiegende  Gefährdung  der  in  §  1  Abs.  1
 genannten  Schutzgüter  und  an  die  Stelle  des  Bundes-
 ministeriums  des  Innern  das  Bundesministerium  der
 Verteidigung  tritt.  Das  Grundrecht  des  Brief-,  Post-  und
 Fernmeldegeheimnisses  (Artikel  10  des  Grundgesetzes)
 wird insoweit eingeschränkt.“

 3.  In  §  9  wird  das  Wort  „Bundesministers“  durch  das  Wort
 „Bundesministeriums“ ersetzt.

 4.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)  Die  bisherigen  Absätze  4  und  5  werden  die  Absätze  3
 und 4.

 c)  Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  1  Abs.  1  Nr.  2“
 durch  die  Angabe  „§  1  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und
 Satz 2“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Amtschefs  des
 Amtes  für  den  Militärischen  Abschirmdienst“
 durch das Wort „Behördenleiters“ ersetzt.

 5.  In  §  11  Abs.  1  Satz  3  wird  die  Angabe  „§  18  Abs.  1a
 Satz  2  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes“  durch  die
 Angabe  „§  18  Abs.  1a  Satz  2  bis  4  des  Bundesverfas-
 sungsschutzgesetzes entsprechend“ ersetzt.

 Artikel 4

 Änderung des BND-Gesetzes

 Das  BND-Gesetz  vom  20.  Dezember  1990  (BGBl.  I
 S.  2954,  2979),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  3  des  Ge-
 setzes  vom  21.  Juni  2005  (BGBl.  I  S.  1818),  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  §  2 Abs.  1a wird aufgehoben.

 2.  Nach §  2 wird folgender §  2a eingefügt:

 „§  2a
 Besondere Auskunftsverlangen

 Soweit  dies  zur  Erfüllung  der  Aufgaben  des  Bundes-
 nachrichtendienstes  nach  §  1  Abs.  2  im  Einzelfall  erfor-
 derlich  ist,  darf  der  Bundesnachrichtendienst  Auskünfte
 entsprechend  §  8a  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes
 einholen.  §  8a  Abs.  2  des  Bundesverfassungsschutzge-
 setzes  ist  mit  der  Maßgabe  anzuwenden,  dass  an  die
 Stelle  der  schwerwiegenden  Gefährdung  der  in  §  3
 Abs.  1  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes  genannten
 Schutzgüter  tatsächliche  Anhaltspunkte  für  eine  schwer-
 wiegende  Gefahr  für  die  in  §  5  Abs.  1  Satz  3  Nr.  1  bis  4
 und  6  des  Artikel  10-Gesetzes  genannten  Gefahrenberei-
 che  treten.  Anordnungen  nach  §  8a  Abs.  2  des  Bundes-
 verfassungsschutzgesetzes  dürfen  sich  nur  gegen  Perso-
 nen  richten,  bei  denen  auf  Grund  tatsächlicher  Anhalts-
 punkte  davon  auszugehen  ist,  dass  sie  an  der  Schaffung
 oder  Aufrechterhaltung  einer  solchen  Gefahr  beteiligt
 sind,  sowie  gegen  die  in  §  8a  Abs.  3  Nr.  2  des  Bundes-
 verfassungsschutzgesetzes  bezeichneten  Personen.  §  8a
 Abs.  4  bis  7  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes  ist
 mit  der  Maßgabe  anzuwenden,  dass  an  die  Stelle  des
 Bundesministeriums  des  Innern  und  des  vom  Bundes-



Drucksache 16/2921 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
kanzler  beauftragten  Bundesministeriums  das  Bundes-
 kanzleramt  tritt.  Das  Grundrecht  des  Brief-,  Post-  und
 Fernmeldegeheimnisses  (Artikel  10  des  Grundgesetzes)
 wird insoweit eingeschränkt.“

 3.  In  §  5  Abs.  1  werden  der  Punkt  am  Ende  des  Satzes  ge-
 strichen und folgende Angabe angefügt:

 „mit  der  Maßgabe,  dass  die  Prüffrist  nach  §  12  Abs.  3
 Satz  1  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes  zehn  Jahre
 beträgt.“

 4.  In  §  7  Satz  2  werden  das  Wort  „Bundesministers“  durch
 das  Wort  „Bundesministeriums“  und  die  Wörter  „der
 Chef  des  Bundeskanzleramtes“  durch  die  Wörter  „das
 Bundeskanzleramt“ ersetzt.

 5.  §  8 Abs.  3a wird aufgehoben.

 6.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  das  Wort  „Behörden“  durch
 die Wörter „öffentliche Stellen“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  ersten  Halbsatz  wird  die  Angabe  „§  19  Abs.  2
 bis  4“  durch  die  Angabe  „§  19  Abs.  2  bis  5“  er-
 setzt.

 bb)  Im  zweiten  Halbsatz  werden  die  Wörter  „der
 Chef  des  Bundeskanzleramtes“  durch  die  Wörter
 „das Bundeskanzleramt“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  2  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  18  Abs.  1a
 Satz  2  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes“  durch
 die  Angabe  „§  18  Abs.  1a  Satz  2  bis  4  des  Bundes-
 verfassungsschutzgesetzes entsprechend“ ersetzt.

 7.  In  §  1  Abs.  1  und  §  6  Satz  1  werden  die  Wörter  „Chefs
 des“  gestrichen,  in  §  12  Satz  1  werden  die  Wörter  „den
 Chef  des  Bundeskanzleramtes“  durch  die  Wörter  „das
 Bundeskanzleramt“  und  in  §  12  Satz  2  das  Wort  „Bundes-
 minister“ durch das Wort „Bundesministerien“ ersetzt.

 Artikel 5

 Änderung des Artikel  10-Gesetzes

 Nach  §  2  Abs.  1  Satz  3  des  Artikel  10-Gesetzes  vom
 26.  Juni  2001  (BGBl.  I  S.  1254,  2298),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  3  Abs.  1  des  Gesetzes  vom  11.  Februar  2005
 (BGBl.  I S.  239), wird folgender Satz 4 eingefügt:

 „§  8a  Abs.  2  Nr.  3  und  4  des  Bundesverfassungsschutzge-
 setzes,  §  4a  des  MAD-Gesetzes  und  §  2a  des  BND-Gesetzes
 bleiben unberührt.“

 Artikel 6

 Änderung der
 Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung

 In  §  13  Abs.  2  der  Sicherheitsüberprüfungsfeststel-
 lungsverordnung  vom  30.  Juli  2003  (BGBl.  I  S.  1553),
 zuletzt  geändert  durch  die  Erste  Verordnung  zur  Ände-
 rung  der  Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung
 vom  17.  Oktober  2005  (BGBl.  I  S.  2984),  wird  die  Angabe
 „11.  Januar  2007“  durch  die  Angabe  …  „[einsetzen:  Tag
 des  fünften  auf  die  Verkündung  folgenden  Kalenderjahres,
 der dem Tag der Verkündung entspricht]“ ersetzt.

 Artikel 7

 Änderung des Gesetzes zu dem
 Schengener Übereinkommen vom 19. Juni 1990

 In  Artikel  5  des  Gesetzes  zu  dem  Schengener  Überein-
 kommen  vom  19.  Juni  1990  betreffend  den  schrittweisen
 Abbau  der  Kontrollen  an  den  gemeinsamen  Grenzen  vom
 15.  Juli  1993  (BGBl.  1993  II  S.  1010),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  11  Nr.  4  des  Gesetzes  vom  30.  Juli  2004
 (BGBl.  I  S.  1950),  wird  nach  Absatz  1  folgender  Absatz  1a
 eingefügt:

 „(1a)  Im  Falle  einer  Ausschreibung  nach  §  17  Abs.  3  des
 Bundesverfassungsschutzgesetzes  erfolgt  die  Benachrichti-
 gung  abweichend  von  Absatz  1  durch  die  Stelle,  die  die
 Ausschreibung  veranlasst  hat,  nach  Beendigung  der  Aus-
 schreibung,  wenn  eine  Gefährdung  des  Zwecks  der  Aus-
 schreibung ausgeschlossen werden kann.“

 Artikel 8

 Änderung des Zollverwaltungsgesetzes

 Das  Zollverwaltungsgesetz  vom  21.  Dezember  1992
 (BGBl.  I  S.  2125,  1993  I  S.  2493),  zuletzt  geändert  durch
 Artikel  31  des  Gesetzes  vom  21.  Juni  2005  (BGBl.  I
 S.  1818), wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  1  Abs.  3a  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Strafgesetz-
 buches“  die  Angabe  „und  der  Finanzierung  einer  terro-
 ristischen  Vereinigung  nach  §  129a,  auch  in  Verbindung
 mit  §  129b  des  Strafgesetzbuches,“  eingefügt  und  die  An-
 gabe  „unbeschadet  der  Absätze  1  bis  3  und  4“  durch  die
 Angabe  „unbeschadet  der  Absätze  1  bis  4“  ersetzt.

 2.  §  12a wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a angefügt:

 „(2a)  Absatz  2  gilt  entsprechend,  wenn  Grund  zu
 der  Annahme  besteht,  dass  Bargeld  oder  gleichge-
 stellte  Zahlungsmittel  zum  Zwecke  der  Finanzierung
 einer  terroristischen  Vereinigung  nach  §  129a,  auch
 in  Verbindung  mit  §  129b  des  Strafgesetzbuches,  ver-
 bracht  werden.  Dies  ist  in  der  Regel  insbesondere
 dann  der  Fall,  wenn  sich  Bargeld  oder  gleichgestellte
 Zahlungsmittel  im  Besitz  oder  Eigentum  von  natür-
 lichen  oder  juristischen  Personen  oder  nicht  rechtfä-
 higen  Personenvereinigungen  befinden,  deren  Name
 auf einer Liste nach

 a)  Artikel  1  Abs.  4  des  Gemeinsamen  Standpunktes
 des  Rates  2001/931/GASP  vom  27.  Dezember
 2001  über  die  Anwendung  besonderer  Maßnah-
 men  zur  Bekämpfung  des  Terrorismus  (ABl.  EG
 Nr.  L 344 S.  93) oder

 b)  Artikel  2  Abs.  1  der  Verordnung  (EG)  Nr.  881/
 2002  des  Rates  vom  27.  Mai  2002  über  die
 Anwendung  bestimmter  spezifischer  restriktiver
 Maßnahmen  gegen  bestimmte  Personen  und
 Organisationen,  die  mit  Osama  bin  Laden,  dem
 Al-Qaida-Netzwerk  und  den  Taliban  in  Verbin-
 dung  stehen,  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung
 (EG)  Nr.  467/2001  des  Rates  über  das  Verbot  der
 Ausfuhr  bestimmter  Waren  und  Dienstleistungen
 nach  Afghanistan,  über  die  Ausweitung  des  Flug-
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verbots  und  des  Einfrierens  von  Geldern  und  an-
 deren  Finanzmitteln  betreffend  die  Taliban  von
 Afghanistan (ABl. EG Nr.  L 139 S.  9)

 in  der  jeweils  geltenden  Fassung  aufgenommen
 wurde,  es  sei  denn,  von  den  zuständigen  nationalen
 Behörden  wurde  eine  Ausnahmegenehmigung  nach
 Artikel  5  Abs.  2  Nr.  1  der  Verordnung  (EG)  Nr.  2580/
 2001  des  Rates  vom  27.  Dezember  2001  über  spezifi-
 sche,  gegen  bestimmte  Personen  und  Organisationen
 gerichtete  restriktive  Maßnahmen  zur  Bekämpfung
 des  Terrorismus  (ABl.  EG  Nr.  L  344  S.  70)  in  der
 jeweils  geltenden  Fassung  oder  nach  Artikel  2a  der
 Verordnung (EG) Nr.  881/2002 erteilt.“

 b)  In  Absatz  3  wird  die  Angabe  „Absätzen  1  und  2“
 durch die Angabe „Absätzen 1 bis 2a“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  4  werden  nach  der  Angabe  „Absatz  1“  ein
 Komma  eingefügt  und  die  Angabe  „und  2  Satz  1“
 durch  die  Angabe  „Absatz  2  Satz  1,  Absatz  2a  Satz  1“
 ersetzt.

 Artikel 9

 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

 §  36  des  Straßenverkehrsgesetzes  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  5.  März  2003  (BGBl.  I  S.  310,  919),
 das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  14.  August
 2005  (BGBl.  I  S.  2412)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Im  einleitenden  Satzteil  wird  die  Angabe  „§  35
 Abs.  1  Nr.  1  bis  4“  durch  die  Angabe  „§  35  Abs.  1
 Nr.  1 bis 5“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  1a  werden  das  Wort  „und“  durch  ein
 Komma  ersetzt,  in  Nummer  2  der  Punkt  am  Satzende
 durch  das  Wort  „und“  ersetzt  und  folgende  Nummer
 3 angefügt:

 „3.  an  die  Verfassungsschutzbehörden,  den  Militäri-
 schen  Abschirmdienst  und  den  Bundesnachrich-
 tendienst  zur  Erfüllung  ihrer  durch  Gesetz  über-
 tragenen Aufgaben.“

 2.  In  Absatz  3  werden  nach  dem  Wort  „Wirtschaftsstrafta-
 ten“  ein  Komma  eingefügt,  das  Wort  „sowie“  gestrichen
 und  nach  dem  Wort  „Steuerstraftaten“  die  Wörter  „sowie
 an  die  Verfassungsschutzbehörden,  den  Militärischen
 Abschirmdienst  und  den  Bundesnachrichtendienst  zur
 Erfüllung  ihrer  durch  Gesetz  übertragenen  Aufgaben“
 eingefügt.

 Artikel 10

 Weitere Änderungen zum … [einsetzen: Tag des
 fünften auf die Verkündung folgenden Kalender-
 jahres, der dem Tag der Verkündung entspricht]

 I.  Das  Bundesverfassungsschutzgesetz  vom  20.  Dezember
 1990  (BGBl.  I  S.  2954,  2970),  zuletzt  geändert  durch  Arti-
 kel 1 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

 1.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  Nummer  3  das  Komma  durch
 einen Punkt ersetzt und Nummer 4 aufgehoben.

 b)  In  Absatz  2  Satz  2  wird  die  Angabe  „Satz  1  Nr.  1
 und  2“ durch die Angabe „Satz 1 Nr.  1“ ersetzt.

 2.  In  §  5  Abs.  2  Satz  2  wird  die  Angabe  „Nr.  1  bis  4“  durch
 die Angabe „Nr.  1 bis 3“ ersetzt.

 3.  §  8a wird aufgehoben.

 4.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 8 bis 12 werden aufgehoben.

 b)  An Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt:

 „Die  durch  solche  Maßnahmen  erhobenen  Informa-
 tionen  dürfen  nur  nach  Maßgabe  des  §  4  Abs.  4  des
 Artikel 10-Gesetzes verwendet werden.“

 c)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 5.  §  12 Abs.  3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Gespeicherte  personenbezogene  Daten  über  Bestrebun-
 gen  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  1  oder  3  sind  spätestens  zehn
 Jahre  nach  dem  Zeitpunkt  der  letzten  gespeicherten  rele-
 vanten  Information  zu  löschen,  es  sei  denn,  der  Behör-
 denleiter  oder  sein  Vertreter  trifft  im  Einzelfall  aus-
 nahmsweise eine andere Entscheidung.“

 6.  §  17 Abs.  3 wird aufgehoben.

 7.  §  18 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  3  Abs.  1  Nr.  1,
 3  und  4“  durch  die  Angabe  „§  3  Abs.  1  Nr.  1  und  3“
 ersetzt.

 b)  Absatz 1a wird aufgehoben.

 c)  In  Absatz  2  werden  nach  den  Wörtern  „und  der  Bun-
 desnachrichtendienst  dürfen“  die  Wörter  „darüber  hi-
 naus“ eingefügt.

 d)  In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „§  3  Abs.  1  Nr.  2  bis  4“
 durch die Angabe „§  3 Abs.  1 Nr.  2 und 3“ ersetzt.

 8.  §  19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Personenbezogene  Daten  dürfen  an  andere
 Stellen  nicht  übermittelt  werden,  es  sei  denn,  dass
 dies  zum  Schutz  der  freiheitlichen  demokratischen
 Grundordnung,  des  Bestandes  oder  der  Sicherheit  des
 Bundes  oder  eines  Landes  erforderlich  ist  und  der
 Bundesminister  des  Innern  seine  Zustimmung  erteilt
 hat.  Das  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  führt  über
 die  Auskunft  nach  Satz  1  einen  Nachweis,  aus  dem
 der  Zweck  der  Übermittlung,  ihre  Veranlassung,  die
 Aktenfundstelle  und  der  Empfänger  hervorgehen;  die
 Nachweise  sind  gesondert  aufzubewahren,  gegen
 unberechtigten  Zugriff  zu  sichern  und  am  Ende  des
 Kalenderjahres,  das  dem  Jahr  ihrer  Erstellung  folgt,
 zu  vernichten.  Der  Empfänger  darf  die  übermittelten
 Daten  nur  für  den  Zweck  verwenden,  zu  dem  sie  ihm
 übermittelt  wurden.  Der  Empfänger  ist  auf  die  Ver-
 wendungsbeschränkung  und  darauf  hinzuweisen,
 dass  das  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  sich  vor-
 behält,  um  Auskunft  über  die  vorgenommene  Ver-
 wendung der Daten zu bitten.“

 b)  Absatz 5 wird aufgehoben.
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II.  Das  MAD-Gesetz  vom  20.  Dezember  1990  (BGBl.  I
 S.  2954,  2977),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  3  dieses
 Gesetzes, wird wie folgt geändert:

 1.  §  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  In  Absatz  3  Satz  2  wird  die  Angabe  „Satz  1  Nr.  1
 Buchstabe  a  und  b“  durch  die  Angabe  „Satz  1  Nr.  1
 Buchstabe a“ ersetzt.

 2.  In  §  4  Abs.  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  8  Abs.  2,  4  und
 5“ durch die Angabe „§  8“ ersetzt.

 3.  §  4a wird aufgehoben.

 4.  In  §  5  werden  die  Angabe  „§  9  Abs.  2  bis  4“  durch  die
 Angabe  „  §  9  Abs.  2  und  3“  und  nach  dem  Wort  „findet“
 das Wort „entsprechende“ gestrichen.

 5.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  die  Angabe  „§  1  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1
 und  Satz  2“  durch  die  Angabe  „§  1  Abs.  1  Nr.  1“
 ersetzt.

 b)  In  Absatz  3  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  1  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  1  und  Satz  2“  durch  die  Angabe  „§  1
 Abs.  1 Nr.  2“ ersetzt.

 6.  §  11 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Der  Militärische  Abschirmdienst  darf  personen-
 bezogene  Daten  nach  §  19  Abs.  1  bis  3  des  Bundesver-
 fassungsschutzgesetzes  übermitteln.  Die  Übermittlung
 an andere Stellen ist unzulässig.“

 III.  Das  BND-Gesetz  vom  20.  Dezember  1990  (BGBl.  I
 S.  2954,  2979),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  4  dieses
 Gesetzes, wird wie folgt geändert:

 1.  §  2a wird aufgehoben.

 2.  In  §  5  Abs.  1  wird  die  Angabe  „mit  der  Maßgabe,  dass
 die  Prüffrist  nach  §  12  Abs.  3  Satz  1  des  Bundesverfas-
 sungsschutzgesetzes zehn Jahre beträgt“ gestrichen.

 3.  §  9 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „öffentliche
 Stellen“ durch das Wort „Behörden“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  erster  Halbsatz  wird  die  Angabe  „§  19
 Abs.  2  bis  5“  durch  die  Angabe  „§  19  Abs.  2
 bis  4“ ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 IV.  Das  Artikel  10-Gesetz  vom  26.  Juni  2001  (BGBl.  I
 S.  1254,  2298),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  5  dieses
 Gesetzes, wird wie folgt geändert:

 1.  §  2 Abs.  1 Satz 4 wird aufgehoben.

 2.  In  §  7  Abs.  2  Nr.  1  wird  die  Angabe  „§  3  Abs.  1  Nr.  1,  3
 und  4“  durch  die  Angabe  „§  3  Abs.  1  Nr.  1  und  3“
 ersetzt.

 V.  Das  Sicherheitsüberprüfungsgesetz  vom  20.  April  1994
 (BGBl.  I  S.  867),  in  der  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom

 9.  Januar  2002  (BGBl.  I  S.  361)  geänderten  Fassung,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  §  1 Abs.  4 und 5 wird aufgehoben.

 2.  §  3 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  in  Nummer  4  das  Komma
 durch  einen  Punkt  ersetzt  und  Nummer  5  aufgeho-
 ben.

 b)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „§  1  Abs.  3  Nr.  1  Buch-
 stabe  a  und  b“  durch  die  Angabe  „§  1  Abs.  3  Nr.  1
 Buchstabe a“ ersetzt.

 3.  In  §  8  Abs.  1  werden  nach  Nummer  2  das  Komma  durch
 einen Punkt ersetzt und Nummer 3 aufgehoben.

 4.  In  §  24  werden  die  Angabe  „nach  §  1  Abs.  2  Nr.  1  bis  3“
 und  die  Angabe  „oder  mit  einer  sicherheitsempfind-
 lichen  Tätigkeit  nach  §  1  Abs.  4  bei  einer  nichtöffent-
 lichen Stelle betraut“ gestrichen.

 5.  §  25 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  die  Angabe  „für  sicherheitsemp-
 findliche  Tätigkeiten  nach  §  1  Abs.  2  Nr.  1  bis  3“
 gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 6.  §  34 wird wie folgt gefasst:

 „§  34
 Ermächtigung zur Rechtsverordnung

 Die  Bundesregierung  wird  ermächtigt,  durch  Rechts-
 verordnung  festzustellen,  welche  Behörden  oder  sons-
 tige  öffentliche  Stellen  des  Bundes  Aufgaben  im  Sinne
 des §  10 Satz 1 Nr.  3 wahrnehmen.“

 VI.  Artikel  5  Abs.  1a  des  Gesetzes  zu  dem  Schengener
 Übereinkommen  vom  19.  Juni  1990  betreffend  den  schritt-
 weisen  Abbau  der  Kontrollen  an  den  gemeinsamen  Grenzen
 vom  15.  Juli  1993  (BGBl.  1993  II  S.  1010),  zuletzt  geändert
 durch Artikel 7 dieses Gesetzes, wird aufgehoben.

 VII.  §  36  des  Straßenverkehrsgesetzes  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  5.  März  2003  (BGBl.  I  S.  310,  919),
 das  zuletzt  durch  Artikel  9  dieses  Gesetzes  geändert  worden
 ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Im  einleitenden  Satzteil  wird  die  Angabe  „§  35
 Abs.  1  Nr.  1  bis  5“  durch  die  Angabe  „§  35  Abs.  1
 Nr.  1 bis 4“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  1a  werden  am  Satzende  das  Komma
 durch  das  Wort  „und“,  in  Nummer  2  am  Satzende  das
 Wort  „und“  durch  einen  Punkt  ersetzt  und  Nummer  3
 aufgehoben.

 2.  In  Absatz  3  werden  das  Komma  nach  dem  Wort  „Wirt-
 schaftsstraftaten“  durch  das  Wort  „sowie“  ersetzt  und
 nach  dem  Wort  „Steuerstraftaten“  die  Wörter  „sowie  an
 die  Verfassungsschutzbehörden,  den  Militärischen  Ab-
 schirmdienst  und  den  Bundesnachrichtendienst  zur
 Erfüllung  ihrer  durch  Gesetz  übertragenen  Aufgaben“
 gestrichen.
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Artikel 11

 Evaluierung

 Die  Anwendung  der  durch  das  Terrorismusbekämpfungs-
 gesetz  und  durch  dieses  Gesetz  geänderten  Vorschriften  des
 Bundesverfassungsschutzgesetzes,  des  MAD-Gesetzes,  des
 BND-Gesetzes,  des  Sicherheitsüberprüfungsgesetzes,  des
 Gesetzes  zur  Änderung  des  Gesetzes  zu  dem  Schengener
 Übereinkommen  vom  19.  Juni  1990  und  des  Straßenver-
 kehrsgesetzes  ist  vor  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  fünften  auf
 die  Verkündung  folgenden  Kalenderjahres,  der  dem  Tag  der
 Verkündung  entspricht]  unter  Einbeziehung  eines  wissen-
 schaftlichen  Sachverständigen,  der  im  Einvernehmen  mit
 dem Deutschen Bundestag bestellt wird, zu evaluieren.

 Artikel 12

 Neubekanntmachungserlaubnis

 Das  Bundesministerium  des  Innern  kann  das  Bundesver-
 fassungsschutzgesetz,  das  Bundesministerium  der  Verteidi-
 gung  kann  das  MAD-Gesetz  und  das  Bundeskanzleramt
 kann  das  BND-Gesetz  in  der  vom  Inkrafttreten  dieses  Ge-
 setzes  an  geltenden  Fassung  im  Bundesgesetzblatt  bekannt-
 machen.

 Artikel 13

 Inkrafttreten

 (1)  Artikel  1  bis  9  und  Artikel  11  und  12  treten  am  Tag
 nach der Verkündung in Kraft.

 (2)  Artikel  10  tritt  am  …  [einsetzen:  Tag  des  fünften  auf
 die  Verkündung  folgenden  Kalenderjahres,  der  dem  Tag  der
 Verkündung entspricht] in Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeiner Teil

 I.  Zielsetzung

 Mit  dem  Terrorismusbekämpfungsgesetz  vom  9.  Januar
 2002  (BGBl.  I  S.  361,  3142)  hat  der  Gesetzgeber  unverzüg-
 lich  Konsequenzen  aus  der  neuen  Bedrohungsdimension
 des  Terrorismus  gezogen,  die  mit  den  Anschlägen  in  den
 USA  vom  11.  September  2001  hervorgetreten  war.  In  einem
 breiten  strategischen  Ansatz  hat  er  Regelungen  getroffen,
 die  dazu  beitragen,  terroristische  Strukturen  besser  aufzu-
 klären,  den  Terrorismus  bereits  im  Vorfeld  abzuwehren  und
 die Bevölkerung zu schützen.

 Die  als  besonders  sensibel  angesehenen  Regelungen  mit
 nachrichtendienstlichen  Bezügen  in  den  Artikeln  1  bis  5  des
 Terrorismusbekämpfungsgesetz  –  Änderungen  des  Bundes-
 verfassungsschutzgesetzes  (BVerfSchG),  MAD-Gesetzes
 (MADG),  BND-Gesetzes  (BNDG),  Artikel  10-Gesetzes
 (G  10)  und  des  Sicherheitsüberprüfungsgesetzes  (SÜG)  –
 sowie  die  Vereinfachung  der  Datenerhebung  des  Bundes-
 kriminalamtes  (BKA)  als  Zentralstelle  hat  der  Gesetzgeber
 dabei  zunächst  nur  befristet  vorgesehen,  um  nach  ihrer
 Evaluierung  auf  ergänzter  Entscheidungsgrundlage  über
 eine  Fortgeltung  zu  befinden  (Artikel  22  Abs.  2  und  3  des
 Terrorismusbekämpfungsgesetzes).

 Die  Bundesregierung  hat  diese  Evaluierung  zwischenzeitlich
 durchgeführt  (Ausschussdrucksache  15(4)2181).  Die  Ergeb-
 nisse  bestätigen  die  gesetzgeberischen  Entscheidungen,  le-
 gen in einzelnen Punkten aber auch Änderungen nahe.

 II.  Wesentlicher Inhalt

 Das  Gesetz  setzt  die  Erkenntnisse  aus  der  Evaluierung  des
 Terrorismusbekämpfungsgesetzes  um.  Die  bewährten  Neu-
 regelungen  werden  –  um  weitere  fünf  Jahre  befristet  –  bei-
 behalten.  Zudem  erfolgen  weitere  Verbesserungen  bei  der
 Terrorismusbekämpfung.  Hierbei  werden  in  diesem  Gesetz
 solche  Änderungen  zusammengefasst,  für  die  ein  spezielles
 Gesetzesvorhaben  nicht  angemessen  ist,  die  aber  gleich-
 wohl  nicht  bis  zu  einer  umfassenderen  Änderung  ihrer
 Stammgesetze  zurückgestellt  werden  können.  Es  enthält  im
 Überblick folgende Regelungen:

 Änderung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes

 Die  Befristung  in  Artikel  22  Abs.  2  wird  aufgehoben.  Eine
 weitere  Befristung  sowie  die  Evaluierung  werden  nunmehr
 hier in den Artikeln 10 und 11 geregelt.

 Änderung der Nachrichtendienstgesetze

 Die  Evaluation  des  Terrorismusbekämpfungsgesetzes  hat
 ergeben,  dass  die  Auskunftsbefugnisse  praxisorientiert  fort-

 entwickelt  und  ergänzt  werden  sollten.  Die  Befugnisrege-
 lungen  werden  danach  stärker  an  den  maßgeblichen  Schutz-
 gesichtspunkten  ausgerichtet  und  entsprechend  differenziert
 gestaltet.  Die  bewährten  Befugnisse  werden  begrenzt  auch
 auf  die  Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  1  BVerfSchG  erstreckt
 und  gleichermaßen  MAD  sowie  BND  eingeräumt.  Ferner
 wird  die  Ausschreibungsmöglichkeit  im  Schengener  Infor-
 mationssystem eingeführt.

 Eine  grundsätzliche  Novellierung  der  Nachrichtendienste-
 gesetze  wird  hier  hingegen  entsprechend  dem  generellen
 Ansatz  dieses  Gesetzes  nicht  angestrebt  und  bleibt  –  etwa
 hinsichtlich  eines  modernen  Dokumentenmanagements
 („elektronische  Akte“)  –  einem  gesonderten  Gesetzgebungs-
 verfahren vorbehalten.

 Die  Bundesregierung  hält  es  im  Übrigen  für  geboten,  dass
 auch  die  Nachrichtendienste  auf  Ersuchen  die  Kontostamm-
 datenauskunft  aus  den  nach  §  24c  Abs.  1  des  Kreditwesen-
 gesetzes  (KWG)  zu  führenden  Dateien  erhalten.  Sie  stellt
 eine  solche  Regelung  allerdings  im  Hinblick  auf  die  bevor-
 stehende  Entscheidung  des  Bundesverfassungsgerichts  zu
 den  geltenden  Regelungen  zur  Kontostammdatenauskunft
 zunächst  zurück,  wird  sie  jedoch  unverzüglich  nach  der
 Entscheidung einbringen.

 Änderung des Zollverwaltungsgesetzes

 Angelehnt  an  die  Regelung  zur  Sicherstellung  von  Bargeld
 oder  gleichgestellten  Zahlungsmitteln  bei  Geldwäschever-
 dacht  erfolgt  eine  entsprechende  Regelung  für  den  Fall  des
 Terrorismusfinanzierungsverdachts.

 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

 Die  Verfassungsschutzbehörden  des  Bundes  und  der  Länder,
 der  Militärische  Abschirmdienst  (MAD)  und  der  Bundes-
 nachrichtendienst  (BND)  erhalten  die  Möglichkeit,  Aus-
 künfte  über  Fahrzeug-  und  Halterdaten  aus  dem  Zentralen
 Fahrzeugregister  des  Kraftfahrt-Bundesamtes  (KBA)  auch
 im  automatisierten  Abrufverfahren  einzuholen,  um  Aus-
 künfte  (auch  außerhalb  der  Dienststunden  des  KBA)  zu  be-
 schleunigen.

 III.  Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes

 Die  Gesetzgebungszuständigkeit  des  Bundes  für  die  Ände-
 rungen  des  BVerfSchG  folgt  aus  Artikel  73  Nr.  10  Buch-
 stabe  b  des  Grundgesetzes  (GG),  für  die  Änderung  des
 MADG  aus  Artikel  73  Nr.  1  und  10  Buchstabe  b  GG  und
 für  die  Änderung  des  BNDG  aus  Artikel  73  Nr.  1  GG.  Die
 Kompetenz  zur  Änderung  des  Terrorismusbekämpfungsge-
 setzes,  des  Artikel  10-Gesetzes,  des  Gesetzes  zu  dem
 Schengener  Übereinkommen  vom  19.  Juni  1990  und  des
 Straßenverkehrsgesetzes  folgt  ebenso  aus  diesen  Kompe-
 tenztiteln.

 Die  Gesetzgebungszuständigkeit  des  Bundes  für  die  Ände-
 rung  des  Zollverwaltungsgesetzes  (ZollVG)  folgt  aus  Arti-
 kel 73 Nr.  5 GG.

 1  Ohne  den  als  Verschlusssache  eingestuften  Anhang  abrufbar  unter
 http://www.bmi.bund.de/cln_012/nn_122688/Internet/
 Content/Themen/Terrorismus/DatenundFakten/
 Evaluierung__Terrorismusbek_C3_A4mpfungsgesetz.html
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IV.  Kosten

 Die  teilweise  Vereinfachung  der  Auskunftsverfahren  der
 Nachrichtendienste  führt  zu  einer  dauerhaften,  derzeit  noch
 nicht  quantifizierbaren  Minderung  des  Aufwands  im  Bun-
 deskanzleramt  und  Bundesministerium  des  Innern  sowie
 beim  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  (BfV),  dem  MAD
 und dem BND sowie der G  10-Kommission.

 Zur  Einrichtung  der  technischen  Infrastruktur  für  Aus-
 schreibungen  nach  §  17  Abs.  3  BVerfSchG  entstehen  Kos-
 ten in Höhe von ca. 60  000 Euro.

 Der  vorübergehende  Mehraufwand,  der  im  KBA  mit  der
 vorgesehenen  Einführung  des  automatisierten  Abrufverfah-
 rens  für  die  Verfassungsschutzbehörden  des  Bundes  und  der
 Länder,  den  MAD  sowie  den  BND  aufgrund  der  Änderung
 des  §  36  des  Straßenverkehrsgesetzes  (StVG)  entsteht,  ist  zu
 vernachlässigen.  Bei  BfV,  MAD  und  BND  werden  für  die
 Einrichtung  von  Kopfstellen  mit  Online-Zugriff  auf  Daten
 aus  dem  Zentralen  Fahrzeugregister  Kosten  in  Höhe  von
 jeweils  ca.  10  000  Euro  entstehen.  Diesen  Kosten  stehen
 nicht  näher  bezifferbare  Entlastungen  bei  BfV,  MAD,  BND
 sowie  KBA  durch  den  Wegfall  des  Bearbeitungsaufwandes
 konventioneller  Anfragen  –  einschließlich  Nachfragen  bei
 unklaren Abfrageergebnissen – gegenüber.

 Die  gesamten  belastenden  Wirkungen  für  die  öffentlichen
 Haushalte  werden  zu  gering  ausfallen,  um  mittelbar  preis-
 relevante Effekte zu generieren.

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  mittelständischen  Unteneh-
 men,  entstehen  allenfalls  geringfügige  zusätzliche  Kosten.
 Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,
 insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  nicht  zu
 erwarten.

 B.  Zu den einzelnen Vorschriften

 Zu Artikel  1  (Änderung des Bundesverfassungs-
 schutzgesetzes)

 Zu Nummer 1

 Zu Buchstabe a  (§  8 Abs.  2 Satz 3 BVerfSchG)

 Die  Änderung  übernimmt  die  sächliche  Behördenbezeich-
 nung.

 Zu Buchstabe b  (§  8 Abs.  5 bis 12 BVerfSchG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Neuregelung  der
 entsprechenden Befugnisse in §  8a (neu).

 Zu Nummer 2  (§  8a BVerfSchG – neu)

 Die  Regelung  beruht  auf  dem  bisherigen  §  8  Abs.  5  bis  12
 und verfolgt drei Zwecke:

 1.  Differenzierung  von  Voraussetzungen  und  Verfahren  ge-
 mäß Eingriffsgehalt der Maßnahme

 ●  Unterscheidung  zwischen  Bestands-  und  Verkehrs-
 daten  (Absatz  1  und  2)  in  den  sachlichen  Anord-
 nungsvoraussetzungen;

 ●  für  die  gewichtigeren  Eingriffe  (Absatz  2  Nr.  2  bis  5)
 zusätzlich  besonderes  Anordnungs-  und  Berichtsver-
 fahren (Absatz 4 und 6);

 ●  für  Eingriffe  in  Artikel  10  GG  (Absatz  2  Nr.  3  bis  5)
 zudem  weitere  besondere  Verfahrensvorkehrungen
 und Beschränkungen (Absatz 5).

 Diese  neue  eingriffsadäquate  Systematik  führt  bei  Post-
 bestandsdaten  (z.  B.  Postfachinhaberauskunft)  zu  einer
 Absenkung  der  materiellen  Anordnungsvoraussetzungen
 und  zu  Verfahrensvereinfachungen.  Ferner  resultieren
 daraus  Verfahrensvereinfachungen  für  Auskünfte  von
 Luftfahrtunternehmen  und  Banken.  Für  Verkehrsdaten-
 auskünfte  im  Schutzbereich  des  Artikels  10  GG  bleibt  es
 dagegen  bei  den  besonderen  Verfahrensvorkehrungen  des
 Artikel  10-Gesetzes  (G  10).  Bei  diesen  Auskünften  wer-
 den  allerdings  die  materiellen  Voraussetzungen  bereichs-
 spezifisch  unterhalb  der  Auskunftsschwelle  für  die
 Überwachung  von  Kommunikationsinhalten  geregelt,  in-
 dem  nicht  mehr  wie  bisher  die  Voraussetzungen  nach  §  3
 Abs.  1  G  10,  sondern  eine  „schwerwiegende  Gefahr“  ver-
 langt  wird  (siehe  Absatz  2).  Dies  ist  angemessen,  da  die
 bloße  Erhebung  von  Verkehrsdaten  gegenüber  der  Über-
 wachung  von  Kommunikationsinhalten  der  geringere
 Eingriff  ist.

 2.  Erweiterte  Informationsrechte:  Auch  Bestandsdaten  von
 Nutzern  von  Telediensten  (Absatz  1)  und  Standortken-
 nung  von  mobilen  Anschlüssen  unabhängig  von  einer
 Verbindung (Absatz 2 Nr.  4).

 3.  Begrenzte  Erstreckung  der  Befugnisse  auch  auf  die  Auf-
 gaben  des  BfV  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  1.  Bei  den  gewich-
 tigeren  Eingriffen  nach  Absatz  2  sind  die  Befugnisse
 insoweit  jedoch  auf  volksverhetzende  und  militante
 Bestrebungen beschränkt.

 Die  Befugnisse  haben  sich  grundsätzlich  bewährt.  Sie
 sind  nicht  speziell  auf  die  Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1
 Nr.  2  bis  4  (Spionageabwehr;  militante  Bestrebungen,
 die  auswärtige  Belange  gefährden;  völkerverständi-
 gungswidrige  Bestrebungen)  zugeschnitten,  sondern
 ebenso  für  die  bezeichneten  Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1
 Nr.  1  geeignet  und  angemessen.  Auch  bei  der  Beobach-
 tung  dieses  Aufgabensegments  sind  kommunikative  Ver-
 bindungen,  finanzielle  Verhältnisse  und  Beziehungen,
 der  Aufenthalt  der  Zielperson  sowie  internationale
 Kontakte  (Flugreisen)  zur  Aufklärung  der  Bestrebungen
 –  insbesondere  zum  Zusammenwirken  von  Personen  –
 bedeutsam.  Die  Befugnisse  können  zum  Beispiel  zur
 Aufklärung  von  internationalen  Verflechtungen  (Kom-
 munikationsbeziehungen,  Reisebewegungen  der  führen-
 den  Protagonisten),  Finanzflüssen,  Produktions-  und
 Vertriebsstrukturen  der  arbeitsteilig,  konspirativ  und
 international  organisierten  rechtsextremistischen  Ver-
 triebsszene  für  Hasspropaganda  beitragen,  ferner  zur
 Aufklärung  von  Waffenbeschaffungen  und  Geldgebern
 militanter  Rechtsextremisten  und  rechtsterroristischer
 Gruppierungen.  Die  Befugniserstreckung  betrifft  auch
 den  Islamismus  bzw.  islamistischen  Terrorismus,  sofern
 er  sich  etwa  gegen  die  freiheitliche  demokratische
 Grundordnung  oder  die  Sicherheit  des  Bundes  richtet
 oder  auf  eine  ungesetzliche  Beeinträchtigung  der  Amts-
 führung  der  Verfassungsorgane  oder  ihrer  Mitglieder
 zielt,  ohne  dass  ein  auswärtiger  Staat  hinter  den  Aktivi-
 täten  steht  (§  3  Abs.  1  Nr.  2),  auswärtige  Belange  gefähr-
 det  werden  (§  3  Abs.  1  Nr.  3)  oder  die  Völkerverstän-
 digung  (§  3  Abs.  1  Nr.  4)  beeinträchtigt  wird.  Bei  den
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Anschlägen  in  London  vom  7.  Juli  2005  sind  Entwick-
 lungen  eines  solchen  „homegrown“  Terrorismus  auch  im
 Phänomenbereich  des  Islamismus  hervorgetreten,  die  für
 die  Zukunft  ebenfalls  für  Deutschland  in  Betracht  gezo-
 gen  werden  müssen.  Erfasst  werden  auch  Hassprediger,
 und  zwar  auch  dann,  wenn  ihre  Propaganda  nicht  die
 Völkerverständigung  betrifft,  sondern  sich  beispiels-
 weise gegen „Ungläubige“ richtet.

 Da  bereits  §  3  Abs.  2  Satz  2  allgemein  die  Anwendung
 der  im  Bundesverfassungsschutzgesetz  geregelten  Be-
 fugnisse  für  die  Mitwirkungsaufgaben  nach  §  3  Abs.  2
 allgemein  ausschließt,  erübrigt  sich,  in  den  einzelnen
 Befugnisregelungen  jeweils  eine  spezielle  Begrenzung
 auf  die  Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1  vorzunehmen.  Dies
 gilt auch für den neuen §  8a.

 Von  einer  Klärung  der  bestrittenen  Auskunftsverpflichtung
 (vgl.  einerseits  Gesetzesbegründung,  Bundestagsdrucksache
 14/7386,  allgemeine  Begründung,  S.  36;  andererseits  BfD,
 19.  TB,  Bundestagsdrucksache  15/999,  S.  110)  wird  abgese-
 hen,  da  nach  dem  Evaluierungsbericht  insoweit  bislang
 keine Probleme aufgetreten sind.

 Infolge  der  Erstreckung  der  Auskunftsregelungen  auch  auf
 die  Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  1  sowie  der  teilweisen
 Absenkung  der  Anordnungsvoraussetzungen  ist  mit  einer
 Erhöhung  der  Auskunftsfallzahl  zu  rechnen,  die  sich  jedoch
 innerhalb  der  bisherigen  Größenordnung  halten  wird.  Im
 dreijährigen  Evaluierungszeitraum  (2002  bis  2004)  sind  ins-
 gesamt  84  Anordnungen  für  das  BfV  ergangen.  Hiernach  ist
 damit  zu  rechnen,  dass  sich  auch  künftig  die  Anordnungen
 jährlich im zweistelligen Bereich bewegen werden.

 Zu Absatz 1

 Die  Regelung  betrifft  Bestandsdaten.  Die  Auskunftspflicht
 besteht  unter  den  gleichen  Voraussetzungen  wie  die  Aus-
 kunftspflicht  zu  Telekommunikationsbestandsdaten  nach
 §  113  des  Telekommunikationsgesetzes  (TKG).  Die  Ein-
 beziehung  der  Teledienstbestandsdaten  rundet  –  als  Er-
 gänzungsnorm  zu  §  5  des  Teledienstedatenschutzgesetzes
 (TDDSG)  –  die  bereits  bisher  bestehende  Auskunftsrege-
 lung  zu  Teledienstverkehrsdaten  ab  (bisher  §  8  Abs.  8,  neu
 §  8a  Abs.  2  Nr.  4).  Hiernach  können  beispielsweise  Ver-
 tragsdaten  bei  Internetauktionshäusern  und  -tauschbörsen
 etwa  zum  Handel  und  Vertrieb  volksverhetzender  Propa-
 gandamaterialien  erhoben  werden.  So  eröffnet  z.  B.  Ebay
 die  Möglichkeit,  auf  seiner  Plattform  einen  eigenen  vir-
 tuellen  „Verkaufsraum“  einzurichten.  Entsprechend  wäre
 die  Information  relevant,  ob  eine  Person  bei  Ebay  als
 „Powerseller“  registriert  ist,  also  regelmäßig  Waren  in  grö-
 ßerem  Umfang  an-  und  verkauft;  dies  kann  Rückschlüsse
 auf  die  Beschaffung  von  Finanzmitteln  zulassen.  Im  Bereich
 der  Spionageabwehr  wäre  ein  Bedarfsfall  beispielsweise  ge-
 geben,  wenn  auf  der  Internetplattform  eines  Auktionshauses
 Patente  und  technische  Zeichnungen  eines  proliferationsre-
 levanten  Dual-use-Produktes  angeboten  werden.  Hier  wäre
 von  Interesse  zu  erfahren,  welche  Person  und/oder  Firma
 sich  hinter  dem  –  üblicherweise  verwendeten  –  Anbieter-
 pseudonym  verbirgt  und  ob  Informationen  über  weitere  In-
 ternetangebote dieser Person/Firma vorliegen.

 Die  Postdienstbestandsdatenauskunft  wird  beibehalten,  ob-
 wohl  der  Evaluierungsbericht  zu  dem  Ergebnis  gelangt  ist,

 dass  sich  die  bisherige  Befugnis  (§  8  Abs.  6)  „in  der  gel-
 tenden  Ausformung  nicht  bewährt“  hat.  Dies  lag  nicht  an
 einem  fehlenden  Auskunftsbedarf,  sondern  an  der  sehr
 hohen  Auskunftsschwelle.  Die  bisher  verlangten  Voraus-
 setzungen  des  §  3  Abs.  1  G  10  sind  auf  die  Überwachung
 von  Kommunikationsinhalten  zugeschnitten,  für  bloße
 Bestandsdatenauskünfte  aber  unter  Verhältnismäßigkeits-
 erwägungen  nicht  geboten.  Mit  der  Angleichung  der  Aus-
 kunftsschwelle  an  §  113  TKG  wird  ein  eigenständiger  An-
 wendungsbereich  auch  für  die  Postbestandsdatenauskünfte
 eröffnet.  Zum  Beispiel  werden  in  rechtsextremistischen  Pu-
 blikationen  teils  Postfächer  als  Kontaktadressen  benannt.
 Postfächer  spielen  auch  bei  der  Bestellung  und  dem  Vertrieb
 von  rechtsextremistischer  Skinhead-Musik  und  Fanzines
 eine Rolle.

 Zu Absatz 2

 Die  Regelung  fasst  die  bisherigen  Luftfahrt-,  Banken-  und
 Verkehrsdatenauskunftsregelungen  zusammen.  Sachvoraus-
 setzung  ist  nach  Satz  1,  dass  tatsächliche  Anhaltspunkte  für
 schwerwiegende  Gefahren  für  die  in  §  3  Abs.  1  genannten
 Schutzgüter  bestehen.  Die  Voraussetzung  der  „tatsächlichen
 Anhaltspunkte“  folgt  allgemein  aus  §  4  Abs.  1  Satz  3  und
 braucht  daher  hier  nicht  mehr  speziell  aufgenommen  zu
 werden.  Die  Voraussetzung  der  „schwerwiegenden“  Gefahr,
 die  bisher  bereits  für  Auskünfte  nach  §  8  Abs.  5  und  7  gilt,
 enthält  eine  schutzgutbezogene  Qualifizierung.  Es  müssen
 tatsächliche  Anhaltspunkte  für  solche  Bestrebungen  oder
 Tätigkeiten  vorliegen,  die  geeignet  sind,  die  in  §  3  Abs.  1
 genannten  Schutzgüter  erheblich  zu  beschädigen.  Dies  ist
 unter  den  Voraussetzungen  des  §  3  Abs.  1  G  10  der  Fall,
 geht  aber  darüber  hinaus,  indem  keine  Anhaltspunkte  für
 die  Planung  von  dort  bezeichneten  Straftaten  vorliegen
 müssen.  Beispiele  sind  hier  organisierte,  erhebliche  Gelder-
 sammlungen  zur  Unterstützung  militanter  Organisationen
 oder  proliferationsrelevante  Sachverhalte.  Schwerwiegende
 Gefahren  gehen  insbesondere  von  den  Bestrebungen  aus,
 die  die  qualifizierenden  Voraussetzungen  des  Satzes  2  er-
 füllen.

 Auch  die  bisherigen  Auskünfte  nach  §  8  Abs.  6  und  8  (Post,
 Telekommunikations-  und  Teledienste)  sollen  unter  dieser
 Einsatzschwelle  erteilt  werden  (bisher:  unter  den  Vorausset-
 zungen  des  §  3  Abs.  1  G  10).  Maßgeblich  ist  insoweit,  dass
 Auskunftsgegenstand  keine  Kommunikationsinhalte  sind
 und  insofern  eine  andere  abstrakte  Verhältnismäßigkeits-
 abwägung  als  nach  dem  G  10  angezeigt  ist.  Der  spezifi-
 schen  Sensibilität  dieser  Informationen  wird  allerdings  ver-
 fahrensmäßig  herausgehoben  Rechnung  getragen,  indem  es
 insoweit  bei  den  am  G  10  orientierten  Maßgaben  bleibt
 (Absatz 5).

 In  Satz  1  Nr.  1  werden  die  „Umstände“  deutlicher  als  im
 geltenden  §  8  Abs.  7  auf  die  in  Anspruch  genommenen
 Transportleistungen bezogen und beispielhaft konkretisiert.

 Angesichts  der  geänderten  Einsatzschwelle  wird  mit  Satz  1
 Nr.  3  auch  an  der  Postauskunft  festgehalten,  für  die  sich  in
 der  Vergangenheit  mit  der  Einsatzschwelle  des  G  10  neben
 diesem  kein  eigenständiger  Anwendungsbereich  ergeben
 hatte.  Auf  der  Grundlage  der  abgesenkten  Einsatzschwelle
 können  die  Auskünfte  zur  Aufklärung  schwerwiegender
 Gefahren  nunmehr  auch  bei  konkreten  Straftatenbezug  ein-
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geholt  werden,  beispielsweise  hinsichtlich  Produktion  und
 Vertrieb von Hasspropaganda.

 Die  Nummern  4  und  5  in  Satz  1  (bisheriger  §  8  Abs.  8)
 knüpfen  an  die  fachrechtlichen  Regelungen  zu  Verkehrs-
 daten  (§  96  TKG)  und  Nutzungsdaten  (§  6  TDDSG)  an.
 Dabei  erfolgt  eine  bedarfsbezogene  Einschränkung:  Bei
 Nummer  4  bleiben  die  zur  Entgeltabrechnung  notwendigen
 Verkehrsdaten  (§  96  Abs.  1  Nr.  5,  zweite  Alternative  TKG)
 ausgenommen  und  die  Nutzungsdaten  werden  auf  die  in
 §  6  TDDSG  konkret  aufgeführten  Datenarten  beschränkt.
 Standortdaten  sind  für  den  Fall  einer  konkreten  Verbindung
 mit  der  Verweisung  auf  §  96  Abs.  1  Nr.  1  TKG  erfasst  und
 für  den  Fall  der  „Stand-by-Daten“  durch  die  Formulierung
 „sonstige  zum  Aufbau  …  der  Telekommunikation  not-
 wendige  Verkehrsdaten“,  weil  einem  Mobilfunknetz  zum
 Zweck  des  Aufbaus  einer  Telekommunikation  zu  einem
 Mobiltelefon  dessen  Standort  –  zumindest  grob  –  bekannt
 sein  muss.  Die  Angabe  zu  einem  aktiv  geschalteten  Mo-
 biltelefon  kann  also  unabhängig  vom  Verbindungsaufbau
 erfolgen.  Dies  war  bereits  bei  der  bisherigen  Regelung
 intendiert  (vgl.  Entwurfsbegründung  Bundestagsdrucksache
 14/7386,  S.  40),  gelangte  wegen  des  Bezugs  auf  einen  „an-
 rufenden  und  angerufenen“  Anschluss  aber  im  Gesetzes-
 wortlaut nicht hinreichend zum Ausdruck.

 Satz  2  beschränkt  die  Befugnisse  im  Aufgabenbereich  des  §  3
 Abs.  1 auf volksverhetzende und militante Bestrebungen:

 Satz  2  Nr.  1  orientiert  sich  an  der  durch  das  Zuwanderungs-
 gesetz  in  §  55  Abs.  2  Nr.  8  Buchstabe  b  des  Aufenthaltsge-
 setzes  (AufenthG)  getroffenen  Regelung  zu  „Hasspredi-
 gern“,  die  sich  wiederum  auf  §  130  Abs.  1  des  Strafgesetz-
 buches  (StGB)  bezieht.  Korrespondierend  zum  bisherigen
 Befugnisanwendungsbereich  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  4  werden
 danach  neben  völkerverständigungswidrigen  Bestrebungen
 auch  solche  Bestrebungen,  die  das  friedliche  Zusammenle-
 ben  in  Deutschland  besonders  gefährden,  einbezogen.  Dies
 wird  allerdings  auf  Bestrebungen  beschränkt,  die  bezwe-
 cken  oder  geeignet  sind,  die  Bereitschaft  zur  Anwendung
 von Gewalt zu fördern.

 Satz  2  Nr.  2  bezieht  militante  Bestrebungen  ein.  Dies  betrifft
 nicht  nur  Bestrebungen,  die  selbst  Gewalt  anwenden,  son-
 dern  auch  solche,  die  sie  vorbereiten,  etwa  in  der  in  §  14
 Abs.  2  Nr.  4  und  5  des  Gesetzes  zur  Regelung  des  öffent-
 lichen Vereinsrechts (VereinsG) bezeichneten Weise.

 Die  Befugnisse  können  jeweils  nur  im  Rahmen  der  Auf-
 gaben  des  BfV  ausgeübt  werden,  die  durch  Satz  2  nicht
 erweitert werden.

 Zu Absatz 3

 Die  Regelung  trifft  für  die  Auskünfte  nach  Absatz  2,
 die  an  qualifizierte  Sachvoraussetzungen  gebunden  sind,
 eine  gegenüber  der  allgemeinen  Regelung  in  §  4  Abs.  1
 Satz  2  und  4  BVerfSchG  spezielle  Eingrenzung  zur  Maß-
 nahmerichtung.  Der  Begriff  „Personen“  umfasst  auch  Per-
 sonenvereinigungen  und  juristische  Personen  (z.  B.  Konto
 einer  extremistischen  Organisation).  Daten  von  Dritten  dür-
 fen  in  diesem  Rahmen  mit  erhoben  werden,  soweit  dies  für
 die  verfolgte  Aufgabe  erforderlich  ist.  So  darf  eine  Konto-
 auskunft  nur  zum  Konto  der  Zielperson  eingeholt  werden,
 dabei  aber  auch  erhoben  werden,  an  wen  und  von  wem
 Überweisungen  erfolgt  sind.  Im  Übrigen  genügen  tatsäch-

 liche  Anhaltspunkte.  Wenn  Hinweise  darauf  vorliegen,  dass
 ein  Terrorist  einen  bestimmten  Flug  genutzt  hat,  liegen  da-
 mit  solche  Anhaltspunkte  zu  den  Passagieren  dieses  Fluges
 vor,  die  dazu  berechtigen,  die  Übermittlung  der  Passagier-
 liste  zu  verlangen,  wenn  dies  zur  weiteren  Klärung  erfor-
 derlich  ist,  weil  zunächst  unbekannt  ist,  welchen  Namen
 der Terrorist bei seiner Flugreise verwendet hat.

 Die  Nummer  1  bezeichnet  die  eigentlichen  Zielpersonen  der
 Maßnahmen.  Danach  muss  die  Person  die  schwerwiegende
 Gefahr  nachdrücklich  fördern.  Personen,  die  zur  Verfolgung
 der  schutzgutgefährdenden  Ziele  nicht  auf  Dauer  angelegt
 und allenfalls geringfügig beitragen, scheiden somit aus.

 Die  Regelung  in  Nummer  2  lehnt  sich  an  §  3  Abs.  2  Satz  2
 des  Artikel  10-Gesetzes  an  und  überträgt  den  zugrunde  lie-
 genden  Gedanken  mit  Buchstabe  a  auch  auf  die  Auskünfte
 nach Absatz 2 Nr.  1, 2 und 5.

 Zu Absatz 4

 Die  Auskünfte  nach  Absatz  2  Nr.  2  bis  5  greifen  gewichtiger
 in  die  informationelle  Selbstbestimmung  des  Betroffenen
 ein  und  werden  daher  zu  seinem  Schutz  einem  besonderen
 Anordnungsverfahren  unterworfen.  Dabei  wird  eine  weitere
 Abstufung  zwischen  der  Auskunft  nach  Absatz  2  Nr.  2  und
 den  Auskünften  nach  Absatz  2  Nr.  3  bis  5  vorgenommen,
 um  den  besonderen  grundrechtlichen  Schutz  des  Brief-,
 Post-  und  Fernmeldegeheimnisses  verfahrensmäßig  beson-
 ders  zu  sichern  (strikter  Antragsvorbehalt  für  Behörden-
 leiter  bzw.  Vertreter).  Für  Auskünfte  nach  Absatz  2  Nr.  1  ist
 die  Anordnungszuständigkeit  in  einer  Dienstvorschrift  fest-
 zulegen,  die  der  Zustimmung  des  Bundesministeriums  des
 Innern  bedarf.  Anordnungen  nach  Absatz  2  Nr.  2  sind  dem
 Betroffenen  entsprechend  §  9  Abs.  3  Nr.  1  mitzuteilen.  Für
 Anordnungen  nach  Absatz  2  Nr.  3  bis  5  ergibt  sich  eine  Mit-
 teilungspflicht  aus  der  entsprechenden  Durchführung  des
 G  10-Verfahrens gemäß Absatz 5.

 Zu Absatz 5

 Die  Regelung  entspricht  für  die  Auskünfte  nach  Absatz  2
 Nr.  3  bis  5  dem  bisherigen  §  8  Abs.  9  Satz  4  ff.  Satz  6  ent-
 hält  zusätzlich  ein  Verwendungsverbot  und  eine  Löschungs-
 pflicht  für  den  Fall,  dass  die  G  10-Kommission  eine  Eilan-
 ordnung für unzulässig oder nicht notwendig erklärt hat.

 Zu Absatz 6

 Die Regelung entspricht dem bisherigen §  8 Abs.  10.

 Zu Absatz 7

 Satz  1  trifft  eine  §  10  Abs.  6  G  10  entsprechende  Rege-
 lung.  Hiernach  ist  dem  Verpflichteten  lediglich  der  Anord-
 nungstenor  –  nicht  auch  die  Begründung  –  mitzuteilen.
 Satz 2 entspricht dem §  8 Abs.  9 Satz 10.

 Zu den Absätzen 8 und 9

 Die  Absätze  entsprechen  den  bisherigen  Absätzen  11  und  12.

 Zu Nummer 3  (§  9 Abs.  4 BVerfSchG)

 Die  Änderung  vollzieht  die  Änderung  des  bisherigen  §  8
 Abs.  8  (siehe  Nummer  2),  an  den  die  Befugnis  angelehnt
 war,  nach,  da  die  IMSI  zur  Ermittlung  der  Rufnummer  nicht
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allein  zur  Vorbereitung  von  G  10-Maßnahmen,  sondern
 ebenso  zur  Vorbereitung  von  Verbindungsdatenauskünften
 benötigt  wird.  Auch  für  den  Einsatz  des  IMSI-Catchers  ist
 maßgeblich,  dass  eine  Überwachung  von  Kommunikations-
 inhalten  nicht  erfolgt,  so  dass  die  dafür  nach  dem  G  10  auf-
 gestellten  Sachvoraussetzungen  nicht  angemessen  erschei-
 nen.  Gleichwohl  wird  wegen  der  besonderen  Grundrechts-
 bedeutung  der  Maßnahme  nicht  nur  an  einer  spezifischen
 Einsatzschwelle  (schwerwiegende  Gefahr),  sondern  auch  an
 der  bisherigen  Verfahrenssicherung  (Durchführung  eines
 dem G  10 entsprechenden Verfahrens) festgehalten.

 Beim  Einsatz  moderner  IMSI-Catcher  werden  die  im  Sen-
 debereich  befindlichen  aktiv  geschalteten,  jedoch  nicht  tele-
 fonierenden  Mobiltelefone  für  maximal  8  Sekunden  erfasst.
 Nur  während  dieser  Sekunden  ist  ein  Verbindungsaufbau
 des  erfassten  Mobiltelefons  nicht  möglich.  Hierauf  be-
 schränkt  sich  die  Beeinträchtigung,  insbesondere  werden
 laufende  Gespräche  in  keinem  Fall  gestört.  Die  Streubreite
 ist  zudem  begrenzt:  Von  einem  Messvorgang  betroffen  sind
 für  gewöhnlich  eine  Zahl  von  Mobiltelefonen  im  unteren
 zweistelligen  Bereich.  Da  zur  IMSI-Ermittlung  unter  Um-
 ständen  Messvorgänge  in  mehreren  Netzen  und  jeweils
 mehrere  Messvorgänge  zur  Feststellung  von  Übereinstim-
 mungen  nötig  sind,  können  bei  einer  Maßnahme  je  nach
 Sachverhalt  insgesamt  durchaus  auch  1  000  Mobiltelefone
 in  dieser  Weise  betroffen  sein  (d.  h.  für  maximal  8  Sekun-
 den  keine  –  andere  –  Verbindung  aufbauen  können).  Des-
 halb ist die Maßnahme nach Satz 2 nur subsidiär zulässig.

 Nachdem  durch  Abgleich  mehrerer  Messvorgänge  die  IMSI
 der  Zielperson  eindeutig  ermittelt  ist,  werden  die  übrigen,
 zu  diesem  Zweck  lediglich  technisch  zwischengespeicher-
 ten  übrigen  IMSI  gelöscht;  ihre  Nutzung  –  etwa  zur  Einho-
 lung  der  Rufnummer  oder  zur  sonstigen  Herstellung  eines
 Personenbezugs  –  ist  verboten  (Satz  6).  Bei  den  unbeteilig-
 ten  Dritten  wird  danach  nicht  die  Schwelle  eines  Grund-
 rechtseingriffs  erreicht.  Der  Eingriff  in  die  Grundrechte  der
 Zielperson  hingegen  ist  jedenfalls  nicht  weitergehend  als
 bei  Verbindungsdatenauskünften  nach  §  8a  Abs.  2  Nr.  4  und
 bedarf danach auch keiner höheren Voraussetzungen.

 Ebenso  wie  §  8  Abs.  2  Nr.  4  erstreckt  sich  §  9  Abs.  4  künf-
 tig  auch  auf  die  Aufgaben  nach  §  3  Abs.  1  Nr.  1,  da  auch  in
 diesen  Aufklärungsbereichen  Verbindungen  zwischen  Ziel-
 personen  und  deren  Aufenthalt  von  gleichem  Aufklärungs-
 interesse sind.

 Zu Nummer 4  (§  17 BVerfSchG)

 Zu Buchstabe a  (§  17 Abs.  2 Satz 2 BVerfSchG)

 Da  die  Dienstanweisung  des  Bundesministeriums  des  Innern
 auch  Ersuchen  des  MAD  und  des  BND  regelt,  ist  sie  im  Be-
 nehmen  mit  Bundeskanzleramt  und  Bundesministerium  der
 Verteidigung  zu  erlassen.  Die  speziellen  Regelungen  zum
 MAD  und  BND  bedürfen  dabei  des  Einvernehmens  der
 zuständigen  obersten  Bundesbehörde.  Die  Änderung  über-
 nimmt zugleich die sächliche Behördenbezeichnung.

 Zu Buchstabe b  (§  17 Abs.  3 BVerfSchG – neu)

 Mit  der  Aufhebung  der  Personenkontrollen  an  den  Binnen-
 grenzen  des  Schengen-Raumes  sind  grenzüberschreitende
 Verkehre  nur  noch  begrenzt  über  die  Ausschreibung  zur
 Grenzfahndung  gemäß  §  17  Abs.  2  BVerfSchG  i.  V.  m.  §  31

 Abs.  7  des  Bundespolizeigesetzes  (BPolG)  zu  erfassen.  Die
 hierdurch  entstandene  Lücke  soll  mit  der  dafür  gemein-
 schaftsrechtlich  vorgesehenen  Ausschreibungsmöglichkeit
 im  Schengener  Informationssystem  und  der  damit  notwen-
 dig  verbundenen  Ausschreibung  im  nationalen  polizeilichen
 Informationssystem INPOL geschlossen werden.

 Dazu  wird  im  neuen  §  17  Abs.  3  die  entsprechende  natio-
 nale  Ausschreibung  geregelt.  Ein  allgemeiner  schreibender
 und  lesender  Zugriff  der  Nachrichtendienste  auf  INPOL  ist
 damit  nicht  verbunden.  Die  Ausschreibung  im  INPOL  dient
 lediglich  der  Möglichkeit  einer  Ausschreibung  im  Schen-
 gener  Informationssystem  (SIS).  Diese  Befugnis  ergibt  sich
 auf  dieser  Grundlage  dann  aus  Artikel  99  Abs.  3  des  Schen-
 gener  Durchführungsübereinkommens  vom  15.  Juli  1993
 –  SDÜ  –  (BGBl.  1993  II  S.  1010)  in  der  Fassung  des  Rats-
 beschlusses  2005/211/JI  vom  25.  Februar  2005  über  die
 Einführung  neuer  Funktionen  für  das  SIS,  auch  im  Hinblick
 auf  die  Terrorismusbekämpfung  (ABl.  EG  Nr.  L  68  S.  44).
 Danach  ist  die  Ausschreibung  auf  Veranlassung  der  für  die
 Sicherheit  des  Staates  zuständigen  Stellen  zulässig,  wenn
 tatsächliche  Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  die  gemäß
 der  Ausschreibung  zu  übermittelnden  Informationen  zur
 Abwehr  einer  von  dem  Betroffenen  ausgehenden  erheb-
 lichen  Gefährdung  oder  anderer  erheblicher  Gefahren  für
 die  innere  oder  äußere  Sicherheit  des  Staates  erforderlich
 ist.  Die  Nachrichtendienste  sind  dabei  Sicherheitsbehörden
 im Sinne dieser Regelung.

 Da  nur  die  durch  den  Wegfall  der  Binnengrenzkontrollen
 eingeschränkte  Möglichkeit  der  Grenzfahndung  kompen-
 siert  werden  soll,  wird  die  Ausschreibung  nur  bei  tatsäch-
 lichen  Anhaltspunkten  für  grenzüberschreitende  Verkehre
 mit  Ausgangs-  oder  Zielpunkt  in  Deutschland  zugelassen.
 Die  neuen  Ausschreibungsmöglichkeiten  werden  also  wei-
 terhin  nur  im  Hinblick  auf  die  besonderen  Gefahren  inter-
 nationaler  extremistischer  Bestrebungen  und  Tätigkeiten
 fremder  Nachrichtendienste  zur  Feststellung  grenzüber-
 schreitender  Sachverhalte  eingeräumt.  Als  Komplementäre-
 lement  zur  Ausschreibung  im  SIS  wird  auch  die  nationale
 Ausschreibung  zudem  nur  unter  den  materiellen  Zulässig-
 keitsvoraussetzungen einer SIS-Ausschreibung eingeräumt.

 Nach  Artikel  99  Abs.  1  SDÜ,  der  nach  dem  neuen  §  17
 Abs.  3  BVerfSchG  zugleich  für  die  nationale  Ausschreibung
 maßgeblich  sein  soll,  ist  eine  Sachfahndung  nach  Fahrzeu-
 gen,  Wasserfahrzeugen,  Luftfahrzeugen  und  Containern
 möglich.

 Von  der  gemeinschaftsrechtlichen  Möglichkeit  einer  Aus-
 schreibung  zur  gezielten  Kontrolle  wird  nicht  Gebrauch  ge-
 macht,  es  soll  vielmehr  national  und  somit  auch  schengen-
 weit  nur  eine  Ausschreibung  zur  verdeckten  Registrierung
 möglich  sein.  Die  Ausschreibung  veranlasst  nicht  die  Kon-
 trolle,  vielmehr  setzt  die  Kontrollmitteilung  eine  für  poli-
 zeiliche  Aufgaben  durchgeführte  Kontrolle  voraus.  Dem
 nachrichtendienstlichen  Erkenntnisbedarf  wird  lediglich  bei
 Gelegenheit  polizeilicher  Aufgabenwahrnehmung  Rech-
 nung  getragen,  ohne  dass  polizeiliche  Befugnisse  für  nach-
 richtendienstliche  Aufgaben  ausgeübt  werden.  §  8  Abs.  3
 BVerfSchG  bleibt  unberührt.  Nach  dieser  speziellen  Rege-
 lung  dürfen  auch  im  Rahmen  des  Artikels  99  Abs.  4  SDÜ
 keine  polizeilichen  Maßnahmen  für  den  ersuchenden  Nach-
 richtendienst  vorgenommen  werden,  die  dieser,  wäre  er  bei
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der  polizeilichen  Kontrolle  vor  Ort,  nicht  auch  selbst  vor-
 nehmen könnte.

 Für  den  Bereich  des  Verfassungsschutzes  wird  die  Aus-
 schreibungsmöglichkeit  wegen  des  vorausgesetzten  Aus-
 landsbezugs  lediglich  dem  Bundesamt,  nicht  den  Landes-
 behörden  eingeräumt,  da  auch  die  Pflege  von  Auslandskon-
 takten  Zentralstellenaufgabe  ist.  Die  Ausschreibung  erfolgt
 –  ebenso  wie  bei  den  polizeilichen  Ausschreibungen  nach
 Artikel  99  Abs.  2  SDÜ  –  unmittelbar  durch  den  Bedarfs-
 träger ohne zusätzlichen Bearbeitungsschritt im BKA.

 Satz  2  stellt  klar,  dass  Artikel  99  Abs.  4  SDÜ  Grundlage  der
 Übermittlung  an  die  ausschreibende  Stelle  ist,  bei  Übermitt-
 lungen  des  BKA  –  über  das  als  Zentrale  für  den  nationalen
 Teil  des  SIS  die  Meldungen  ausländischer  Stellen  eingehen  –
 in  Verbindung  mit  §  10  Abs.  2  des  Bundeskriminalamtgeset-
 zes (BKAG) i.  V.  m. §  18 Abs.  2 BVerfSchG.

 Die  Sätze  3  bis  5  treffen  Maßgaben,  die  –  auch  verfahrens-
 mäßig  –  gewährleisten,  dass  die  Ausschreibung  nur  solange
 erfolgt,  wie  die  Voraussetzungen  dazu  vorliegen.  Satz  6
 sieht  die  parlamentarische  Unterrichtung  entsprechend  §  8a
 Abs.  6 vor.

 Die  Benachrichtigung  des  Betroffenen  ist  im  Vertragsgesetz
 zum  Schengener  Durchführungsübereinkommen  geregelt.
 Mit  Artikel  7  wird  diese  Regelung  an  die  neue  Ausschrei-
 bungsbefugnis der Nachrichtendienste angepasst.

 Zu Nummer 5  (§  18 Abs.  1a Satz 2 bis 4 BVerfSchG)

 Der  Evaluierungsbericht  hat  Prüfung  angeregt,  ob  in  Fällen,
 in  denen  überwiegende  schutzwürdige  Interessen  des  Be-
 troffenen  nicht  entgegenstehen,  eine  Übermittlung  zugelas-
 sen  werden  sollte,  wenn  sie  zum  Schutz  zentraler  deutscher
 Sicherheitsinteressen  oder  entsprechender  Sicherheitsinte-
 ressen eines Partnerstaates erforderlich ist.

 Die  gegenwärtige  Regelung  erscheint  insoweit  zu  pauscha-
 lierend.  Mit  ihrer  Aufhebung  erfolgt  nach  §  19  Abs.  3
 BVerfSchG  eine  Würdigung  des  konkreten  Einzelfalls.
 Danach  bleibt  eine  Übermittlung  ausgeschlossen,  wenn
 überwiegende  schutzwürdige  Interessen  des  Betroffenen
 entgegenstehen.  Dazu  ist  eine  Einschätzung  der  im  Emp-
 fängerland  zu  erwartenden  Datenverwendung  nötig,  die  die
 dortigen  rechtlichen  und  tatsächlichen  Verhältnisse  in  die
 Würdigung  einbezieht.  Insbesondere  bei  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Union  werden  danach  regelmäßig  einer
 Übermittlung  keine  überwiegenden  schutzwürdigen  Interes-
 sen  des  Betroffenen  entgegenstehen.  Andererseits  scheidet
 eine  Übermittlung  insbesondere  dann  aus,  wenn  die  Gefahr
 besteht,  dass  die  Übermittlung  zur  politischen  Verfolgung
 führen  oder  beitragen  könnte.  Der  neu  gefasste  Satz  2  ge-
 währleistet  dabei,  dass  nicht  allein  die  schutzwürdigen  In-
 teressen  der  Personen,  deren  Daten  übermittelt  werden,  zu
 berücksichtigen  sind,  sondern  ebenso  die  Belange  Dritter,
 die  womöglich  infolge  der  Übermittlung  und  weiteren  Er-
 mittlungen  im  Empfängerstaat  in  das  Blickfeld  staatlicher
 Stellen geraten können.

 Um  der  bisherigen  gesetzgeberischen  Wertung  einer  beson-
 deren  Sensitivität  dieser  Übermittlungen  Rechnung  zu  tra-
 gen,  sehen  die  neuen  Sätze  3  und  4  besondere  Sicherungs-
 mechanismen  vor.  Zum  einen  ist  nach  Satz  3  –  in  Anleh-
 nung  an  §  72  Abs.  2  des  Aufenthaltsgesetzes  (AufenthG;
 ausländerbehördliche  Entscheidung  über  das  Vorliegen

 eines  zielstaatsbezogenen  Abschiebungsverbots  des  §  60
 Abs.  7  AufenthG)  –  vor  der  Übermittlung  das  Bundesamt
 für  Migration  und  Flüchtlinge  (BAMF)  zu  beteiligen,  um
 seinen  spezifischen  Sachverstand  einzubringen.  Zudem
 erfolgt  nach  Satz  4  eine  kontinuierliche  parlamentarische
 Kontrolle.  Die  der  §  8a  Abs.  6  entsprechenden  Bericht-
 erstattung  zugrunde  zu  legenden  Auswertungskriterien  sind
 in  Absprache  mit  dem  Parlamentarischem  Kontrollgremium
 (PKGr)  festzulegen.  Ob  diese  Sicherungsmechanismen  in
 der  Praxis  dauerhaft  erforderlich  bleiben  und  ob  womöglich
 zu  der  bisherigen  Regelung  zurückgekehrt  werden  sollte,
 wird in der vorgesehenen Evaluierung zu überprüfen sein.

 Insgesamt  ist  zu  erwarten,  dass  es  nur  in  wenigen  Fällen  zu
 solchen Übermittlungen kommt.

 Zu Nummer 6  (§  19 BVerfSchG)

 Zu Buchstabe a  (§  19 Abs.  1 Satz 1 BVerfSchG)

 Die  Regelung  schließt  eine  Regelungslücke.  Der  bisherige
 Wortlaut  der  Vorschrift  regelt  lediglich  Übermittlungen  an
 „Behörden“.  Dieser  Begriff  wird  im  Bundesverfassungs-
 schutzgesetz  selbst  nicht  definiert.  Da  die  Anwendung  des
 §  2  des  Bundesdatenschutzgesetzes  (BDSG)  durch  §  27
 BVerfSchG  nicht  verdrängt  wird,  ist  der  Begriff  „Behörde“
 im  Sinne  des  §  19  Abs.  1  Satz  1  BVerfSchG  als  Unterfall
 des  Oberbegriffs  „öffentliche  Stellen“  im  Sinne  des  §  2
 Abs.  1  und  2  BDSG  zu  verstehen.  Andere  „öffentliche  Stel-
 len“  sind  nach  der  letztgenannten  Vorschrift  u.  a.  die  Organe
 der  Rechtspflege  (Gerichte  des  Bundes  und  der  Länder)  und
 andere  öffentlich-rechtlich  organisierte  Einrichtungen  des
 Bundes  und  der  Länder,  der  bundesunmittelbaren  Körper-
 schaften,  Anstalten  und  Stiftungen  des  öffentlichen  Rechts.
 Da  sich  der  Regelungsgehalt  des  §  19  Abs.  4  BVerfSchG
 ausweislich  der  amtlichen  Begründung  (Bundestagsdruck-
 sache  11/4306,  S.  63)  auf  „Private“  beschränkt,  liegt  für  die
 anderen  öffentlichen  Stellen  eine  Regelungslücke  vor.  Der
 Umstand,  dass  nach  §  19  Abs.  3  BVerfSchG  sogar  Über-
 mittlungen  an  ausländische  öffentliche  Stellen  zulässig  sind,
 deutet  darüber  hinaus  auf  ein  Formulierungsversehen  im
 damaligen  Gesetzgebungsverfahren  hin.  In  diesem  Zusam-
 menhang  ist  darauf  zu  verweisen,  dass  in  –  dem  §  19  Abs.  1
 Satz  1  BVerfSchG  entsprechenden  –  landesrechtlichen  Re-
 gelungen  (z.  B.  Artikel  14  Abs.  1  des  Bayerischen  Verfas-
 sungsschutzgesetzes  (BayVSG),  §  14  Abs.  1  des  Landesver-
 fassungsschutzgesetzes  Rheinland-Pfalz  (LVerfSchG  RP),
 §  14  Abs.  1  des  Thüringer  Verfassungsschutzgesetzes
 (ThürVSG),  §  14  Abs.  1  des  Hamburgischen  Verfassungs-
 schutzgesetzes  (HmbVerfSchG))  ausdrücklich  inländische
 „öffentliche  Stellen“  als  Übermittlungsadressaten  genannt
 werden.  Daher  soll  in  §  19  Abs.  1  der  Begriff  der  „Behörde“
 durch den Begriff „öffentliche Stelle“ ersetzt werden.

 Zu den Buchstaben b und c  (§  19  Abs.  4  Satz  8  und  Ab-
 satz 5 – neu – BVerfSchG)

 Durch  die  Fassung  des  bisherigen  §  19  Abs.  4  Satz  8
 BVerfSchG  als  neuer  Absatz  5,  der  auf  den  gesamten  Ab-
 satz  4  bezogen  wird,  wird  ein  redaktionelles  Versehen
 bereinigt.  Mit  Artikel  1  Nr.  7  des  Terrorismusbekämpfungs-
 gesetzes  sollte  klargestellt  werden,  dass  die  einschränken-
 den  Bestimmungen  des  §  19  Abs.  4  BVerfSchG  nicht
 auf  die  Fälle  der  Datenerhebung  nach  §  8  Abs.  1  Satz  2
 BVerfSchG  anzuwenden  sind.  Die  ergänzte  Regelung  be-
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zieht  sich  dabei  auf  die  insofern  zuvor  strittigen  Bestim-
 mungen  des  §  19  Abs.  4  BVerfSchG.  Diese  Teilregelung
 könnte  allerdings  Umkehrschlüsse  in  Bezug  auf  die  übrigen
 Regelungen  des  §  19  Abs.  4  BVerfSchG  veranlassen.  Dies
 ist  ersichtlich  nicht  gemeint.  Beispielsweise  ist  die  Anwen-
 dung  des  Satzes  6  (Hinweis  auf  Verwendungsbeschränkun-
 gen)  in  Gesprächen,  die  Vertrauensleute  zur  Informations-
 beschaffung  führen,  evident  sinnwidrig.  Die  klarstellende
 Zielrichtung  der  Änderung  wird  in  einer  redaktionell  klare-
 ren Fassung umgesetzt.

 Zu Nummer 7  (§  2  Abs.  1  Satz  2,  §  14  Abs.  1  Satz  1,  §  15
 Abs.  4  Satz  4,  §  16  Abs.  1  und  2  Satz  1  und
 §  17 Abs.  2 Satz 2 und 3 BVerfSchG)

 Die  Änderungen  übernehmen  die  sächliche  Ministeriumsbe-
 zeichnung in den Gesetzestext.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Terrorismusbekämp-
 fungsgesetzes)

 Die  Befristung  in  Artikel  22  Abs.  2  wird  aufgehoben,  da
 sich  die  befristeten  Regelungen  nach  dem  Evaluierungs-
 bericht  grundsätzlich  bewährt  haben  und  die  erforderlichen
 Änderungen  mit  diesem  Gesetz  herbeigeführt  werden.  Al-
 lerdings  erfolgt  angesichts  des  bisher  erst  begrenzten
 Anwendungszeitraums  keine  abschließende  Entfristung,
 sondern  nach  Maßgabe  des  Artikels  10  zunächst  eine  Wei-
 terbefristung.  Auch  die  Evaluierungspflicht  wird  fortge-
 schrieben (Artikel 11).

 Mit  Satz  2  wird  den  Anforderungen  des  Zitiergebotes  nach
 Artikel  19  Abs.  1  Satz  2  GG  entsprochen.  Die  Befugnisbei-
 behaltung  bewirkt  neue  Grundrechtseinschränkungen  des
 Fernmeldegeheimnisses  (Artikel  10  GG),  da  der  zeitliche
 Anwendungsbereich  der  bisherigen  Befugnisse  erweitert
 wird.  Nach  neuer  Verfassungsrechtsprechung  (BVerfGE
 113,  348,  366  f.)  genügt  insoweit  nicht,  dass  bereits  in  den
 Stammgesetzen Zitiervorschriften enthalten sind.

 Zu Artikel 3  (Änderung des MAD-Gesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  4 Abs.  1 Satz 1 MADG)

 Es  handelt  sich  um  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung
 der  Verweisungsnorm,  nach  der  in  §  8  BVerfSchG  der  bis-
 herige Absatz 13 zu Absatz 5 wird.

 Zu Nummer 2  (§  4a MADG – neu)

 Durch  den  neuen  §  4a  MADG  wird  in  vollem  Umfang  auf
 den  neuen  §  8a  BVerfSchG  verwiesen.  Dies  ist  erforderlich,
 um  innerhalb  des  Geschäftsbereichs  des  Bundesministe-
 riums  der  Verteidigung  –  hier  nimmt  der  Militärische  Ab-
 schirmdienst  die  Aufgaben  einer  Verfassungsschutzbehörde
 wahr  –  die  gleichen  Aufklärungsmöglichkeiten  zu  gewähr-
 leisten,  wie  sie  dem  Bundesamt  für  Verfassungsschutz  in
 Bezug  auf  alle  anderen  Ressortbereiche  offenstehen,  und
 dadurch  in  allen  Bereichen  für  alle  Rechtsgüter  des  Verfas-
 sungsschutzes ein einheitliches Schutzniveau herzustellen.

 Dem  MAD  waren  durch  das  Terrorismusbekämpfungsge-
 setz  in  §  10  Abs.  3  MADG  zur  Erfüllung  seiner  Aufgaben
 nach  §  1  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  2  MADG  die  Be-
 fugnisse  gemäß  §  8  Abs.  2,  4  und  13  BVerfSchG,  nicht  aber

 die  dem  BfV  durch  §  8  Abs.  5,  6  und  7  BVerfSchG  zuge-
 wiesenen  Befugnisse  eingeräumt  worden.  Dies  schloss  die
 Einholung  von  Auskünften  bei  Kreditinstituten,  Finanz-
 dienstleistungsinstituten  und  Finanzunternehmen  sowie  bei
 Postdienstleistern  und  Luftfahrtunternehmen  in  Fällen  des
 Bundesministeriums  der  Verteidigung  durch  den  MAD  aus.
 Diese  unterschiedliche  Befugniszuweisung  hat  im  Bereich
 der  Bundeswehr  Sicherheitslücken  entstehen  lassen.  Ange-
 hörige  des  Geschäftsbereichs  des  Bundesministeriums  der
 Verteidigung, insbesondere der Streitkräfte, haben:

 –  regelmäßig  Zugang  zu  Waffen,  Munition  und  Spreng-
 stoff,

 –  verfügen  über  Spezialausbildungen  (z.  B.  Piloten-,  Ein-
 zelkämpfer-,  ABC-Abwehr-  oder  Sprengmeisterausbil-
 dungen),

 –  sind  in  besonders  sicherheitsempfindlichen  Bereichen
 (auch  im  Ausland,  z.  B.  in  integrierten  Stäben  bzw.  bei
 Partnerstreitkräften) eingesetzt,

 –  werden  bewaffnet  in  Krisenregionen  zu  Auslandseinsät-
 zen entsandt.

 Das  Erfordernis,  den  Verfassungsschutz  auf  Grundlage  ho-
 mogener  Schutzdichte  tätig  werden  zu  lassen,  belegt  für  den
 Bereich  der  Bundeswehr  exemplarisch  einen  Verdachtsfall
 aus  dem  Bereich  der  Spionageabwehr,  dessen  Bearbeitung
 zu  der  Erkenntnis  geführt  hat,  dass  durch  Auskünfte  bei
 Kreditinstituten  wesentliche  Informationen  zu  den  finan-
 ziellen  Verhältnissen  der  Verdachtsperson,  insbesondere  zur
 Feststellung  vorhandener  Konten  hätten  beschafft  werden
 können.  Darüber  hinaus  hätten  in  dem  genannten  Fall  durch
 Einholung  von  Auskünften  bei  Luftverkehrsgesellschaften
 hinsichtlich  des  (geplanten)  Reiseverhaltens  der  Verdachts-
 person  wahrscheinlich  zeitnah  weitere  sachverhaltsrele-
 vante  Erkenntnisse  gewonnen  werden  können,  die  auf  ande-
 rem Wege nicht beschafft werden konnten.

 Insbesondere  im  Bereich  der  Bekämpfung  von  Bestrebun-
 gen  gegen  den  Gedanken  der  Völkerverständigung  spielen
 die  Aufdeckung  und  Unterbindung  von  Finanzströmen  zur
 Unterstützung  terroristischer  Gruppierungen/Zellen  eine  be-
 deutende  Rolle.  Liegen  zu  einem  Angehörigen  des  Ge-
 schäftsbereichs  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung
 tatsächliche  Anhaltspunkte  für  die  Unterstützung  des  inter-
 nationalen  Terrorismus  (auch)  durch  finanzielle  Transaktio-
 nen  vor,  erhält  der  MAD  mit  der  neuen  Regelung  die  glei-
 chen Auskunftsrechte wie das BfV.

 Ebenfalls  wird  der  MAD  zukünftig  in  die  Lage  versetzt,
 eine  bei  Islamisten  nicht  selten  anzutreffende  rege  Reise-
 tätigkeit  zu  beobachten,  um  so  beispielsweise  Verbindungen
 zu  anderen  erkannten  Islamisten  durch  geeignete  Maßnah-
 men  zeitgerecht  feststellen  zu  können.  Die  heute  mögliche
 Situation,  dass  von  einer  Gruppe  von  fünf  gemeinsam  agie-
 renden  Islamisten  drei  unter  Beobachtung  des  BfV  stehen,
 zwei  aber  durch  den  MAD  nur  eingeschränkt  beobachtet
 werden können, gehört dann der Vergangenheit an.

 Soweit  mit  dem  neuen  §  4a  MADG  die  Befugnisse  auch  für
 die  Aufgabe  des  MAD  hinsichtlich  der  Beobachtung  von
 Bestrebungen  nach  §  1  Abs.  1  Nr.  1  eingeräumt  werden,  gilt
 hier  ebenso  das  bereits  zu  Artikel  1  Nr.  2  Ausgeführte,  da
 der  Aufklärungebedarf  zu  volksverhetzenden  und  militanten
 verfassungsfeindlichen  Bestrebungen  nicht  eingeschränkt
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ist,  wenn  sie  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums
 der Verteidigung tätig sind.

 Zu Nummer 3  (§  9 MADG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung  der
 Bezugsnorm.

 Zu Nummer 4  (§  10 MADG)

 Zu Buchstabe a  (§  10 Abs.  3 – alt – MADG)

 Die Regelung erübrigt sich durch den neuen §  4a.

 Zu Buchstabe b

 Infolge  der  Aufhebung  des  Absatzes  3  wird  die  Nummerie-
 rung der nachfolgenden Absätze angepasst.

 Zu Buchstabe c  (§  10 Abs.  3 – neu – MADG)

 Durch  Buchstabe  aa  wird  die  Befugnis  zur  Einsicht  in  amt-
 liche  Register  auch  auf  den  Bereich  der  Bekämpfung  von
 Bestrebungen  gegen  den  Gedanken  der  Völkerverständi-
 gung,  insbesondere  gegen  das  friedliche  Zusammenleben
 der  Völker  –  aber  nicht  auf  alle  Aufgaben  des  MAD  –  aus-
 gedehnt.

 Doppelbuchstabe  bb  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  die
 Amtsbezeichnung  des  Behördenleiters  unterschiedlich  ist,
 je  nachdem,  ob  es  sich  um  einen  Soldaten  oder  einen  Zivi-
 listen  handelt.  In  letzterem  Fall  trägt  er  die  Amtsbezeich-
 nung „Präsident“.

 Zu Nummer 5  (§  11 Abs.  1 Satz 3 MADG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung  der
 Bezugsnorm.

 Zu Artikel 4  (Änderung des BND-Gesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  2 Abs.  1a BNDG)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 4 Nr.  2.

 Zu Nummer 2  (§  2a BNDG – neu – )

 Die  Auskunftsbefugnisse  des  BND  werden  im  Inland  mit
 denen  des  BfV  parallelisiert.  Der  BND  erhält  danach  künf-
 tig  auch  Auskünfte  von  Postdienstleistern  und  Luftfahrt-
 unternehmen,  da  hiervon  auch  grenzüberschreitende  oder
 sonstige  für  die  Auslandsaufklärung  bedeutsame  Vorgänge
 betroffen sein können.

 Satz  1  übernimmt  §  8a  Abs.  1  BVerfSchG  (Auskünfte  zu
 Bestandsdaten)  auch  für  den  BND  und  passt  den  dortigen
 Wortlaut  an  die  –  vom  BfV  verschiedenen  –  Aufgaben  des
 BND  an.  Satz  2  erklärt  die  Auskunftspflichten  nach  §  8a
 Abs.  2  BVerfSchG  (Auskünfte  von  Luftfahrtunternehmen,
 Banken  sowie  Post-,  Telekommunikations-  und  Teledienst-
 leistern)  mit  einer  Maßgabe  für  anwendbar.  Angesichts  der
 unterschiedlichen  Aufgabenstellungen  von  BND  und  BfV
 kann  nicht  an  die  Schutzgüter  des  §  3  Abs.  1  BVerfSchG
 angeknüpft  werden.  Bezugspunkt  sind  stattdessen  –  in
 Übereinstimmung  mit  dem  geltenden  §  8  Abs.  3a  BNDG  –
 die  in  §  5  Abs.  1  Satz  3  Nr.  1  bis  4  und  6  G  10  genannten
 Gefahrenbereiche  (Ausnahme  Nummer  5  –  Beeinträchti-
 gung  der  Geldwertstabilität).  Gefahren  für  die  dortigen
 Schutz-  und  Rechtsgüter  sind  als  typisierte  schwerwiegende

 Gefahren  für  die  außen-  und  sicherheitspolitischen  Belange
 der  Bundesrepublik  Deutschland  einzustufen,  so  dass  die
 Wertungsparallele  mit  §  8a  Abs.  2  BVerfSchG  im  Hinblick
 auf  §  1  Abs.  2  BNDG  –  unter  zusätzlicher  Beschränkung
 auf  bestimmte  Aufklärungsbereiche  –  gewahrt  bleibt.  Mit
 diesem  speziellen  Aufgabenbezug  ist  ausgeschlossen,  die
 Befugnisse  für  Eigensicherungszwecke  (§  2  Abs.  1  Nr.  1)
 anzuwenden.  Satz  3  trifft  eine  auf  den  BND  zugeschnittene
 Regelung  hinsichtlich  möglicher  Bezugspersonen  einer
 Anordnung  nach  Satz  2,  die  wegen  der  auch  hier  vom  BfV
 verschiedenen  Aufgabenstellung  und  Schutzgüter  von  §  8a
 Abs.  3  BVerfSchG  abweicht.  Satz  4  stellt  klar,  dass  an  die
 Stelle  des  beauftragten  Bundesministeriums  für  Auskunfts-
 anordnungen  zugunsten  des  BND  das  insoweit  aufsichtsfüh-
 rende  Bundeskanzleramt  tritt.  Satz  5  trägt  dem  Zitiergebot
 des Artikels 19 Abs.  4 GG Rechnung.

 Zu Nummer 3  (§  5 Abs.  1 BNDG)

 Der  alleinige  Verweis  auf  das  Bundesverfassungsschutz-
 gesetz  hat  sich  bei  den  Prüffristen  wegen  der  unterschied-
 lichen  Aufgaben  und  Aufklärungsziele  von  BND  und  BfV
 nicht  bewährt.  Die  Verweisung  wird  nun  durch  eine  eigen-
 ständige  Regelung  zur  Dauer  der  Prüffrist  ergänzt,  die  auf
 die  auftragsbedingten  Besonderheiten  der  Datenverarbei-
 tung beim BND Rücksicht nimmt.

 Zu Nummer 4  (§  7 Satz 2 BNDG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung  der
 Bezugsnorm.

 Zu Nummer 5  (§  8 Abs.  3a BNDG)

 Die Regelung erübrigt sich durch den neuen §  2a.

 Zu Nummer 6  (§  9 BNDG)

 Zu Buchstabe a  (§  9 Abs.  1 Satz 1 BNDG)

 Der  Anwendungsbereich  der  Übermittlungsregelung  wird
 hinsichtlich  der  Empfänger  –  wie  die  entsprechende  Rege-
 lung  des  Bundesverfassungsschutzgesetzes  –  erweitert  von
 „Behörden“ auf „öffentliche Stellen“.

 Zu Buchstabe b  (§  9 Abs.  2 Satz 1 BNDG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung  des
 §  19  BVerfSchG.  Ferner  wird  die  sächliche  Behördenbe-
 zeichnung übernommen.

 Zu Buchstabe c  (§  9 Abs.  2 Satz 2 BNDG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung  der
 Bezugsnorm.

 Zu Nummer 7  (§  1  Abs.  1,  §  6  Satz  1,  §  7  Satz  2  und  §  12
 Satz 1 und 2 BNDG)

 Die  Änderungen  übernehmen  die  sächliche  Behördenbe-
 zeichnung in den Gesetzestext.

 Zu Artikel 5  (Änderung des Artikel 10-Gesetzes)

 Die  Änderung  stellt  klar,  dass  im  Anwendungsbereich  der
 speziellen  Auskunftsregelungen  der  Nachrichtendienstege-
 setze  diese  –  und  nicht  das  Artikel  10-Gesetz  –  anzuwenden
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sind.  Soweit  Umstände  des  Postverkehrs  beispielsweise
 nach  §  8a  Abs.  2  Nr.  3  BVerfSchG  erhoben  werden  können,
 bemessen  sich  die  Voraussetzungen  dafür  nach  dieser  Be-
 stimmung, insbesondere also nicht nach §  3 Abs.  1 G  10.

 Zu Artikel 6  (Änderung der Sicherheitsüberprü-
 fungsfeststellungsverordnung)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeregelung  zur  Weiterbefristung
 der  Regelungen  zum  vorbeugenden  personellen  Sabotage-
 schutz nach den Artikeln 2 und 11 Abs.  2.

 Zu Artikel 7  (Änderung des Gesetzes zu dem
 Schengener Übereinkommen vom
 19.  Juni 1990)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeregelung  zu  dem  neuen  §  17
 Abs.  3  BVerfSchG.  Eine  Benachrichtigung  durch  das  BKA
 würde  ohne  sachlichen  Nutzen  zusätzlichen  Bearbeitungs-
 aufwand  erfordern.  Deshalb  erfolgt  die  Benachrichtigung
 unmittelbar  durch  die  ausschreibende  Stelle,  wodurch  sich
 auch  eine  Unterrichtung  des  BKA  nach  Absatz  1  Satz  3
 erübrigt.  Entsprechend  den  sonstigen  für  die  Nachrich-
 tendienste  geltenden  Benachrichtigungsregelungen  erfolgt
 die  Mitteilung  nur,  wenn  eine  Gefährdung  des  Zwecks  der
 Ausschreibung ausgeschlossen werden kann.

 Zu  Artikel  8  (Änderung  des  Zollverwaltungsgesetzes)

 Die  Änderungen  verbessern  die  rechtlichen  Instrumentarien
 zur  Bekämpfung  der  Finanzierung  des  internationalen  Ter-
 rorismus.  Dies  dient  zugleich  der  effektiven  Umsetzung  in-
 ternationaler  Vorgaben,  insbesondere  der  Resolutionen  des
 Sicherheitsrates  der  Vereinten  Nationen  1373  (2001)  und
 1390  (2002)  sowie  der  Gemeinsamen  Standpunkte  2001/
 931/GASP  und  2002/402/GASP  des  Rates  der  Europäi-
 schen Union.

 Zu  Nummer  1  (§  1  Abs.  3a  Satz  1  des  Zollverwaltungsge-
 setzes)

 Die  Ergänzung  der  Aufgabenzuweisung  dient  der  Klarstel-
 lung,  insbesondere  im  Zusammenhang  mit  dem  neuen  §  12a
 Abs.  2a.

 Zu Nummer 2  (§  12a des Zollverwaltungsgesetzes)

 Zu  Buchstabe  a  (§  12a  Abs.  2a  des  Zollverwaltungsgesetzes)

 Die  Vorschrift  verbessert  die  Möglichkeiten  des  Zolls,  eine
 Verbringung  von  Bargeld  oder  gleichgestellten  Zahlungs-
 mitteln  zur  Terrorismusfinanzierung  zu  verhindern.  Hierzu
 wird  das  sogenannte  Clearingverfahren  nach  §  12a  Abs.  2
 ZollVG,  das  bislang  der  Geldwäschebekämpfung  dient,  auf
 Verdachtsfälle der Terrorismusfinanzierung erstreckt.

 Künftig  besteht  auch  in  diesen  Verdachtsfällen  die  Möglich-
 keit,  das  Geld  bzw.  die  gleichgestellten  Zahlungsmittel  si-
 cherzustellen  und  in  zollamtliche  Verwahrung  zu  nehmen,
 um  Herkunft  und  Verwendungszweck  aufzudecken.  Ent-
 sprechend  Absatz  2  dient  die  Sicherstellung  der  Klärung
 eines  strafrechtlichen  Anfangsverdachts.  Wenn  sich  im
 Clearingverfahren  der  Anfangsverdacht  einer  Straftat  nach
 §  129a,  auch  in  Verbindung  mit  §  129b  StGB,  oder  §  34

 Abs.  4  des  Außenwirtschaftsgesetzes  (AWG)  ergibt,  besteht
 die  Möglichkeit  weiterer  Beschlagnahme  im  Strafverfahren
 (§  111b der Strafprozessordnung – StPO).

 Satz  2  bestimmt,  dass  die  Sicherstellungsvoraussetzungen
 in  der  Regel  vorliegen,  wenn  sich  das  Bargeld  oder  die
 gleichgestellten  Zahlungsmittel  im  Besitz  oder  Eigentum
 einer  Person  befindet,  die  auf  einer  der  bezeichneten  „Terro-
 rismus-Listen“  der  EU  aufgeführt  sind.  Die  Bestimmung
 lehnt  sich  an  §  6a  Abs.  2  KWG  an,  der  eine  entsprechende
 Regelung  zu  Finanztransaktionen  trifft.  Der  Anwendungs-
 bereich  des  §  6a  Abs.  2  KWG  beschränkt  sich  dabei  auf  die
 „Listung“  im  Gemeinsamen  Standpunkt  des  Rates  2001/
 931/GASP,  weil  hierbei  auch  EU-interne  Zielsubjekte  er-
 fasst  sind,  deren  Vermögenswerte  noch  nicht  unmittelbar
 gemeinschaftsrechtlich  „eingefroren“  werden.  Für  die  Lis-
 tung  nach  dem  Gemeinsamen  Standpunkt  des  Rates  2002/
 402/GASP  besteht  im  Zusammenhang  des  §  6a  KWG  dage-
 gen  kein  Regelungsbedarf,  weil  diese  Listungen  bereits  um-
 fassend  gemeinschaftsrechtlich  durch  die  Verordnung  (EG)
 Nr.  881/2002  (und  die  nachfolgenden  Änderungsverord-
 nungen)  umgesetzt  sind.  Damit  ist  den  Finanzinstituten  eine
 zuwiderlaufende  Finanztransaktion  bereits  unmittelbar  ver-
 boten.

 Bei  Bargeld  oder  gleichgestellten  Zahlungsmitteln  reicht  in-
 des  nicht,  dass  dem  Besitzer  Zuwiderhandlungen  rechtlich
 verboten  sind,  vielmehr  muss  es  zur  wirksamen  Verhinde-
 rung  von  Verstößen  auch  möglich  sein,  die  Mittel  in  Ver-
 wahrung  zu  nehmen.  Regelungen  hierzu  enthält  das  Ge-
 meinschaftsrecht  noch  nicht.  Deshalb  wird  in  §  12  Abs.  2a
 Satz  2  auch  die  Listung  durch  die  Verordnung  (EG)  Nr.  881/
 2002 einbezogen.

 Nach  den  Verordnungen  (EG)  2580/2001  und  881/2002
 können  die  zuständigen  nationalen  Behörden  aus  humani-
 tären  Gründen  Gelder  freigeben.  Im  Falle  einer  solchen
 Ausnahmegenehmigung  liegen  die  Sicherstellungsvoraus-
 setzungen  des  neuen  §  12a  Abs.  2a  des  Zollverwaltungsge-
 setzes nicht vor.

 Zu den Buchstaben b und c  (§  12a  Abs.  3  und  4  des  Zoll-
 verwaltungsgesetzes)

 Es handelt sich um Folgeänderungen zu Buchstabe a.

 Zu  Artikel  9  (Änderung  des  Straßenverkehrsgesetzes)

 Die  Ermittlung  der  Fahrzeug-  und  Halterdaten  aus  dem  Zen-
 tralen  Fahrzeugregister  des  KBA  stellt  eine  wichtige  Unter-
 stützung  der  nachrichtendienstlichen  Erkenntnisgewinnung
 dar,  indem  sie  die  rasche  und  eindeutige  Zuordnung  von
 Personen  und  Kraftfahrzeugen  anhand  der  vorhandenen  Da-
 ten  des  KBA  jederzeit  ermöglicht.  Bislang  erteilt  das  KBA
 den  Nachrichtendiensten  Auskünfte  nach  §  35  Abs.  1  Nr.  5
 und  Abs.  3  Satz  1  Nr.  1  Buchstabe  c  StVG  nur  auf  konve-
 ntionellem  Anfrageweg  über  Telefon  oder  Fax.  Um  das
 Zentrale  Fahrzeugregister  besser  nutzen  zu  können,  erhalten
 die  Verfassungsschutzbehörden,  der  MAD  und  der  BND
 nunmehr  die  Möglichkeit,  Auskünfte  über  Fahrzeug-  und
 Halterdaten  auch  im  automatisierten  Abrufverfahren  ein-
 zuholen.  Die  Befugnis  zu  automatisierten  Anfragen  steht
 bereits  nach  §  36  StVG  den  Polizei-  und  Zollbehörden  zu,
 die diese zu vergleichbaren Zwecken nutzen.
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Allein  das  BfV  stellt  monatlich  mehrere  hundert  Anfragen
 über  Fahrzeug-  und  Halterdaten.  Ein  automatisiertes  Anfra-
 geverfahren  bedeutet  insofern  nicht  nur  eine  Entlastung  des
 KBA,  sondern  schafft  insbesondere  die  Möglichkeit,  in
 Stoßzeiten  sowie  außerhalb  der  regulären  Arbeitszeiten
 diese  Erkenntnismöglichkeit  effizient  zu  nutzen.  Eilbedürf-
 tige  Anfragen  insbesondere  in  der  Nacht,  an  Wochenenden
 oder  Feiertagen  können  durch  ein  automatisiertes  Verfahren
 unverzüglich  beantwortet  werden,  um  weitere  Maßnahmen
 zu  unterstützen.  Gerade  hier  bestehen  aufgrund  von  Ver-
 zögerungen  in  der  Beantwortung  von  telefonischen  oder  per
 Fax  gestellten  Anfragen  Defizite,  die  im  Interesse  einer  er-
 folgreichen Arbeit der Nachrichtendienste beseitigt werden.

 Die  Möglichkeit  automatisierter  Anfragen  dient  dabei  nicht
 allein  der  Beschleunigung  in  Eilfällen  und  damit  einer  Stei-
 gerung  der  Effizienz  der  Arbeit  der  Sicherheitsbehörden,
 sondern  ebenso  der  Beseitigung  von  Fehlerquellen  im  Rah-
 men  des  herkömmlichen  Verfahrens,  die  durch  unklare
 Schreibweisen  insbesondere  transkribierter  Namen  aus  dem
 Arabischen, Chinesischen oder Kyrillischen entstehen.

 Zu Artikel 10  (Weitere Änderungen zum …)

 Zusammen  mit  Artikel  13  Abs.  2  befristet  die  Bestimmung
 die  nachrichtendienstbezogenen  Regelungen  des  Terroris-
 musbekämpfungsgesetzes  sowie  dieses  Gesetzes  wiederum
 –  wie  bereits  Artikel  22  Abs.  2  des  Terrorismusbekämp-
 fungsgesetzes – auf fünf Jahre.

 Zu Artikel 11  (Evaluierung)

 Nach  Maßgabe  dieser  Bestimmung  werden  die  befristeten
 Regelungen  evaluiert  (soweit  nicht  inhaltlich  unproblema-
 tisch,  wie  redaktionelle  Änderungen  und  Folgeregelungen).
 Die  Evaluierung  erfolgt  auf  wissenschaftlicher  Grundlage

 unter  Einbeziehung  eines  wissenschaftlichen  Sachverständi-
 gen.  Die  Sachverständigenauswahl  erfolgt  im  Einverneh-
 men  mit  dem  Deutschen  Bundestag,  dessen  autonome  Ent-
 scheidung  es  bleibt,  welches  Gremium  dazu  zu  beteiligen
 ist.

 Entsprechend  Artikel  22  Abs.  3  des  Terrorismusbekämp-
 fungsgesetzes  verpflichtet  die  Regelung  zur  Evaluierung
 vor  Ablauf  der  Befristung,  ohne  dazu  nähere  zeitliche  Fest-
 legungen  zu  treffen.  Die  Evaluierungsergebnisse  müssen
 dabei  so  rechtzeitig  vorliegen,  dass  dem  Gesetzgeber  bis
 zum  Befristungsablauf  noch  hinreichend  Zeit  verbleibt,
 Schlussfolgerungen  hieraus  zu  ziehen.  Bei  der  Evaluierung
 der  bis  zum  11.  Januar  2007  befristeten  Regelungen  des  Ter-
 rorismusbekämpfungsgesetzes  hatte  die  Bundesregierung
 den Evaluierungsbericht am 11. Mai 2005 vorgelegt.

 Zu Artikel 12  (Neubekanntmachungserlaubnis)

 Die  Bestimmung  erlaubt  die  Neubekanntmachung  des  Bun-
 desverfassungsschutzgesetzes,  des  MAD-Gesetzes  und  des
 BND-Gesetzes.

 Zu Artikel 13  (Inkrafttreten)

 Zu Absatz 1

 Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

 Zu Absatz 2

 Zusammen  mit  Artikel  10  befristet  die  Bestimmung  die
 nachrichtendienstbezogenen  Regelungen  des  Terrorismus-
 bekämpfungsgesetzes  sowie  dieses  Gesetzes  wiederum  –  wie
 bereits  Artikel  22  Abs.  2  des  Terrorismusbekämpfungsgeset-
 zes – auf fünf Jahre.
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Anlage  2
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  825.  Sitzung  am  22.  September
 2006  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1 Nr.  2  (§  8a  Abs.  2  Satz  1  und  Absatz  3
 Nr.  1 BVerfSchG)

 In Artikel 1 Nr.  2 ist §  8a wie folgt zu ändern:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  sind  die  Wörter  „  ,  die  die  in  §  3
 Abs.  1  genannten  Schutzgüter  schwerwiegend  ge-
 fährden“  durch  die  Wörter  „und  tatsächliche  Anhalts-
 punkte  für  schwerwiegende  Gefahren  für  die  in  §  3
 Abs.  1  genannten  Schutzgüter  vorliegen“  zu  ersetzen.

 b)  In  Absatz  3  Nr.  1  ist  das  Wort  „nachdrücklich“  zu
 streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Es  sollte  im  Gesetzeswortlaut  des  Satzes  1  selbst  klarge-
 stellt  werden,  dass  für  die  Auskunftsbefugnisse  „tatsäch-
 liche  Anhaltspunkte“  für  eine  schwerwiegende  Gefahr
 für  die  in  §  3  Abs.  1  genannten  Schutzgüter  und  nicht,
 wie  der  Gesetzeswortlaut  nahe  legt,  eine  tatsächlich  vor-
 liegende  schwerwiegende  Gefahr  für  die  in  §  3  Abs.  1
 genannten  Schutzgüter  erforderlich  sind.  Der  Verweis  in
 der  Begründung,  wonach  über  §  4  BVerfSchG  stets  „tat-
 sächliche  Anhaltspunkte“  als  Datenerhebungsvorausset-
 zung  ausreichen  und  deshalb  an  dieser  Stelle  nicht  mehr
 genannt  werden  müssen,  ist  nicht  nachvollziehbar.  Auch
 an  anderen  Stellen  des  Gesetzes  werden  immer  wieder
 die „tatsächlichen Anhaltspunkte“ explizit genannt.

 Zu Buchstabe b

 Auskünfte  müssen  bereits  bei  Personen  möglich  sein,  bei
 denen  „nur“  Anhaltspunkte  dafür  bestehen,  dass  sie  die
 schwerwiegende  Gefahr  fördern.  Auch  Personen,  bei
 denen  die  Verfolgung  der  schutzgutgefährdenden  Ziele
 nicht  auf  Dauer  angelegt  ist  und  die  allenfalls  gering-
 fügig  beitragen,  leisten  einen  Beitrag,  der  zu  einer
 schwerwiegenden  Gefahr  für  wichtige  Allgemeingüter
 führen  kann.  Es  muss  auf  die  Wirkung  einer  Tätigkeit
 und  nicht  auf  deren  Dauer  abgestellt  werden.  Die  in
 Nummer  1  vorgenommene  Beschränkung  auf  Zielper-
 sonen,  die  die  schwerwiegende  Gefahr  nachdrücklich
 fördern  kann  –  ohne  Not  –  zu  gefährlichen  Aufklärungs-
 lücken führen. Sie ist daher zu streichen.

 2.  Zu Artikel 1 Nr.  4 Buchstabe b  (§  17 Abs.  3 Satz 1
 BVerfSchG)

 In  Artikel  1  Nr.  4  Buchstabe  b  sind  in  §  17  Abs.  3  Satz  1
 nach  den  Wörtern  „des  Bundesamtes  für  Verfassungs-
 schutz“  die  Wörter  „  ,  der  Verfassungsschutzbehörden
 der Länder“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Möglichkeit  mittels  Ausschreibung  zur  verdeckten
 Registrierung  Erkenntnisse  zu  grenzüberschreitenden
 Verkehren  mit  Ausgangs-  und  Zielpunkt  in  Deutschland
 zu  erlangen,  muss  auch  den  Verfassungsschutzbehörden
 der  Länder  eröffnet  werden.  Die  Feststellung  von  Reise-
 bewegungen  ist  gerade  im  Bereich  des  Islamismus  zur
 effektiven  Aufgabenerfüllung  oft  unverzichtbar.  Der  Ge-
 setzentwurf  sieht  die  Möglichkeit  einer  Ausschreibung
 zur  verdeckten  Registrierung  bislang  nur  für  das  Bun-
 desamt  für  Verfassungsschutz  –  neben  MAD  und  BND  –
 vor.  Der  damit  für  die  Verfassungsschutzbehörden  der
 Länder  zur  Erlangung  entsprechender  Erkenntnisse  er-
 forderliche  Umweg  über  das  BfV  verursacht  einen  unnö-
 tigen Bürokratieaufwand.

 3.  Zu Artikel 1 Nr.  5 (§  18 Abs.  1a BVerfSchG)

 In Artikel 1 ist Nummer 5 wie folgt zu fassen:

 ,5.  §  18 Abs.  1a wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die  Wörter  „die  Anerkennung  ausländischer“
 werden  durch  die  Wörter  „Migration  und“
 ersetzt.

 bb)  Nach  den  Wörtern  „dem  Bundesamt  für  Ver-
 fassungsschutz“  werden  die  Wörter  „oder  der
 Verfassungsschutzbehörde  des  Landes“  ein-
 gefügt.

 b)  Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

 „Die  Übermittlung  …  (weiter  wie  Regierungsvor-
 lage Nummer  5)“.‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

 Die  Änderung  ist  redaktioneller  Art,  ausgelöst  durch
 das  Zuwanderungsgesetz  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I
 S.  1950).  Mit  dessen  Verkündung  wurde  aus  dem  bishe-
 rigen  Bundesamt  für  die  Anerkennung  ausländischer
 Flüchtlinge  das  Bundesamt  für  Migration  und  Flücht-
 linge.

 Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb

 Das  Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  muss  ver-
 pflichtet  werden,  auch  den  Verfassungsschutzbehörden
 der  Länder  unmittelbar  Auskünfte  zu  erteilen.  Nach  dem
 durch  das  Terrorismusbekämpfungsgesetz  neu  eingefüg-
 ten  §  18  Abs.  1a  BVerfSchG  ist  das  Bundesamt  für  Mig-
 ration  und  Flüchtlinge  nur  verpflichtet,  dem  Bundesamt
 für  Verfassungsschutz  Informationen  zu  übermitteln,  die
 für  die  Verfassungsschutzbehörden  von  Relevanz  sein
 können,  nicht  jedoch  den  Landesverfassungsschutz-
 behörden.  Diese  Einschränkung,  die  im  ursprünglichen
 Entwurf  der  Bundesregierung  für  das  Terrorismus-
 bekämpfungsgesetz  II  nicht  vorgesehen  war,  ist  nicht
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nachvollziehbar.  Sie  führt  zu  unnötigen  zeitlichen  Ver-
 zögerungen  für  die  Erkenntnisübermittlungen  aus  Asyl-
 verfahren  an  die  Landesverfassungsschutzbehörden,  die
 auf  die  Informationsübermittlung  durch  das  Bundesamt
 für  Verfassungsschutz  angewiesen  sind.  Eine  Weiter-
 leitung  der  vom  Bundesamt  für  die  Anerkennung  auslän-
 discher  Flüchtlinge  gewonnenen  Erkenntnisse  über  evtl.
 islamistische  Aktivitäten  von  Asylbewerbern  an  die  Ver-
 fassungsschutzbehörden  der  Länder  muss  ohne  zeitrau-
 benden  Umweg  über  das  Bundesamt  für  Verfassungs-
 schutz sichergestellt werden.

 Zu Buchstabe b

 Entspricht der Regierungsvorlage zu Artikel 1 Nr.  5.

 4.  Zu Artikel 9a – neu – (§  72 Abs.  1 Satz 2 SGB  X)

 Nach Artikel 9 ist folgender Artikel 9a einzufügen:

 ,Artikel 9a
 Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

 In  §  72  Abs.  1  Satz  2  des  Zehnten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 18.  Januar  2001  (BGBl.  I  S.  130),  das  zuletzt  durch  …
 geändert  worden  ist,  werden  die  Wörter  „sowie  Namen
 und  Anschriften  seiner  derzeitigen  und  früheren  Arbeit-
 geber“  durch  die  Wörter  „  ,  Namen  und  Anschriften  sei-
 ner  derzeitigen  und  früheren  Arbeitgeber  und  die  jewei-
 ligen Beschäftigungszeiten“ ersetzt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Nach  dem  bisherigen  Wortlaut  der  Vorschrift  dürfen
 zwar  die  Namen  und  Anschriften  der  derzeitigen  und
 früheren  Arbeitgeber  der  betroffenen  Person,  nicht  aber
 die  jeweiligen  Beschäftigungszeiten  übermittelt  werden.
 Dies  ist  nicht  nachvollziehbar  und  führt  in  der  Praxis  zu
 Problemen.  Die  Übermittlung  der  jeweiligen  Beschäfti-
 gungszeiten  wird  unter  Berufung  auf  den  Wortlaut  der
 Vorschrift  teils  verweigert.  Die  dann  erforderlichen  Er-
 mittlungen  hinsichtlich  dieser  Daten  bei  allen  Arbeit-
 gebern  des  Betroffenen  erhöhen  nicht  nur  den  Aufwand
 der  Behörden  (Einsatz  nachrichtendienstlicher  Mittel  zur
 Informationsgewinnung  bei  Privaten),  sondern  intensi-
 vieren  damit  auch  den  Eingriff  in  rechtliche  Interessen
 des  Betroffenen  deutlich.  Darüber  hinaus  erschwert  ein
 solches  Vorgehen  grundsätzlich  die  Geheimhaltung  der
 Ermittlungen.
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Anlage  3
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zu  den  Vorschlägen  des  Bun-
 desrates wie folgt Stellung:

 Zu Nummer 1  (Artikel 1 Nr.  2 [§  8a Abs.  2 Satz 1
 und Absatz 3 Nr.  1 BVerfSchG])

 Zu Buchstabe a  (Absatz  2 Satz 1)

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Buchstabe b  (Absatz 3 Nr.  1)

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  nicht  zu.  Die
 im Gesetz vorgesehene Begrenzung ist angemessen.

 Zu Nummer 2  (Artikel 1 Nr.  4 Buchstabe b [§  17 Abs.  3
 Satz 1 BVerfSchG])

 Dem  Vorschlag  wird  nicht  zugestimmt.  Die  Zentralstellen-
 funktion  des  Bundesamtes  für  Verfassungsschutz  (BfV)
 schließt  die  Pflege  von  Auslandskontakten  ein  (vgl.  §  5
 Abs.  2  Nr.  3  BVerfSchG).  Im  Falle  einer  Mitteilung  über
 das  Antreffen  durch  eine  ausländische  Polizeibehörde  wer-
 den  regelmäßig  Nachfragen  oder  ergänzende  Erhebungen
 bei  anderen  ausländischen  Behörden  erforderlich,  die  sach-
 gerechterweise durch das BfV erfolgen müssen.

 Zu Nummer 3  (Artikel 1 Nr.  5 [§  18 Abs.  1a BVerfSchG])

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  nicht  zu.  Eine
 angemessene  Klärung,  welche  Verfassungsschutzbehörde
 im  Einzelfall  zuständig  ist,  ist  dem  Bundesamt  für  Migra-
 tion  und  Flüchtlinge  (BAMF)  nur  begrenzt  möglich.  Die
 klare  Zuständigkeitsregelung  des  geltenden  Rechts  erleich-
 tert  die  Gesetzesdurchführung,  hat  sich  in  der  Praxis  be-
 währt  und  entspricht  der  Zentralstellenfunktion  des  BfV.
 Bei  der  Aufklärung  des  islamistischen  Terrorismus  und  der
 Spionageabwehr  ist  eine  Bündelung  der  Informationen  beim
 BfV  ohnehin  im  Besonderen  geboten,  so  dass  an  ihm  vorbei
 geleitete  Informationsflüsse  hier  kontraproduktiv  wären.
 Dabei  ist  gewährleistet,  dass  das  BfV  als  Zentralstelle  Infor-
 mationen,  die  die  Landesbehörden  für  Verfassungsschutz
 benötigen,  dorthin  zeitnah  weiterleiten.  Die  Möglichkeit  der
 Landesbehörden,  das  BAMF  um  Übermittlungen  nach  §  18
 Abs.  3  Satz  2  Nr.  1  BVerfSchG  zu  ersuchen,  bleibt  von  der
 Spontanübermittlungsregelung  des  §  18  Abs.  1a  BVerfSchG
 unberührt.

 Zu Nummer 4  (Artikel 9a – neu – [§  72 Abs.  1 Satz 2
 SGB  X])

 Die Bundesregierung prüft den Vorschlag.
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